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1. Veranlassung 
 

Bisherige Entwicklung 

 

Entlang der Autobahn 14 nahe Aderstedt sollen in einem Korridor von 500 m Freiflächen-Pho-

tovoltaikanlagen errichtet werden. Mit der am 01.01.2023 in Kraft getretenen Änderung des 

Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) wurde der Abstand, bis zu dem Strom aus Photovoltaik-

Freiflächenanlagen längs von Autobahnen im ersten Segment vergütungsfähig ist, von 200 m 

auf 500 m erhöht. Im Gebiet der Stadt Bernburg (Saale) befindet sich im Westen der Gemar-

kung Aderstedt ein Abschnitt der Autobahn 14.  

 

Der Vorhabenträger möchte parallel zur A 14 eine Freiflächen-Photovoltaikanlage errichten 

und stellte am 15.02.2024 einen Antrag an die Stadt Bernburg (Saale), um die erforderlichen 

Schritte der Baurechtschaffung einzuleiten. Die Planungskosten übernimmt der Vorhabenträ-

ger, somit entstehen der Stadt Bernburg (Saale) keine Kosten. 

 

Eine Teilanlage soll als Agri-PV Anlage zur gleichzeitigen Agrar- und Energienutzung angelegt 

werden. Eine Agri-PV Anlage ist gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a EEG eine besondere So-

laranlage auf Ackerflächen mit gleichzeitigem Nutzpflanzenanbau auf derselben Fläche. Neben 

der Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie ist außerdem vorgesehen, eine Ver-

suchsanlage zur Erzeugung von Wasserstoffgas (H2) und eine batterieelektrische Anlage zur 

Speicherung von Energie für Phasen fehlender Solarenergie zu errichten. 

 

Die Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen parallel zu Autobahnen ist im Außenbe-

reich in einem Abstand von 200 m zum Fahrbahnrand bauplanungsrechtlich privilegiert. Nach 

§ 35 Abs. 1 Nr. 8 Buchst. b aa) BauGB in dessen ab dem 01.01.2023 geltenden Fassung sind 

im Außenbereich Vorhaben privilegiert zulässig, wenn öffentliche Belange nicht entgegenste-

hen, die ausreichende Erschließung gesichert ist und wenn es der Nutzung solarer Strahlungs-

energie dient auf einer Fläche längs von Autobahnen und in einer Entfernung zu diesen von bis 

zu 200 Metern, gemessen vom äußeren Rand der Fahrbahn. Für diesen Streifen wurde vom 

Investor bereits ein Bauantrag gestellt.  

 

Wegen der fehlenden privilegierten Zulässigkeit im Außenbereich ab einem Abstand von mehr 

als 200 m zur A 14 kann die Zulässigkeit von Freiflächen-Photovoltaikanlagen ab diesem Ab-

stand nur über die Aufstellung eines Bebauungsplanes erreicht werden, der im Sinne des § 8 

Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) aus dem Flächennutzungsplan entwickelt sein muss. 

 

Das Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 BauGB bindet die Gemeinde bei der Aufstellung von 

Bebauungsplänen intern an den Flächennutzungsplan. Diesem Entwicklungsgebot wird im kon-

kreten Fall zunächst nicht entsprochen, da die Fläche im Gemeinsamen Flächennutzungsplan 

der Verwaltungsgemeinschaft Bernburg für die Stadt Bernburg (Saale) mit Ortsteil Aderstedt 

und die Gemeinde Gröna (GFNP) nicht als Sonderbaufläche für die Nutzung von Solarenergie, 

sondern als Fläche für die Landwirtschaft, dargestellt ist. Deshalb soll im Parallelverfahren der 

GFNP geändert werden. 

 

Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan wurde 20.06.2024 durch den Stadtrat der 

Stadt Bernburg (Saale) getroffen. Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlus-

ses ist im Amtsblatt für den Salzlandkreis am 26.06.2024 erfolgt.  
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Um den Zweck des § 1 Abs. 1 EEG zu erreichen, wird gemäß § 1 Abs. 2 EEG das Ziel verfolgt, 

den Anteil des aus erneuerbaren Energien erzeugten Stroms am Bruttostromverbrauch im Bun-

desgebiet auf mindestens 80% im Jahr 2030 zu steigern. 

 

Zu den erneuerbaren Energien gehört gemäß § 3 Nr. 21 Buchst. c EEG auch die solare Strah-

lungsenergie. Die Ausbauziele für erneuerbare Energien nach § 1 Abs. 2 EEG sollen gemäß § 4 

Nr. 3 EEG erreicht werden u. a. durch eine Steigerung der installierten Leistung von Solaran-

lagen auf 

a) 88 Gigawatt im Jahr 2024, 

b) 128 Gigawatt im Jahr 2026, 

c) 172 Gigawatt im Jahr 2028,  

d) 215 Gigawatt im Jahr 2030,  

e) 309 Gigawatt im Jahr 2035 und 

f) 400 Gigawatt im Jahr 2040 

sowie den Erhalt dieser Leistung nach dem Jahr 2040 

 

Für das Standortkonzept zur Förderung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen der Stadt Bern-

burg (Saale) hat der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale) am 29.04.2025 den 2. Entwurf der  

2. Fortschreibung des Konzepts gefasst.  

 

Planverfahren 

 

Der Bebauungsplan soll im bisherigen Außenbereich aufgestellt werden. Eine Aufstellung des 

Bebauungsplans im beschleunigten oder im vereinfachten Verfahren wäre deshalb nicht zuläs-

sig. Der Bebauungsplan soll im Regelverfahren mit Durchführung einer Umweltprüfung auf-

gestellt werden. 

 

Als Kartengrundlage für die zeichnerische Darstellung des Bebauungsplans wird die Liegen-

schaftskarte als darstellender Teil des Liegenschaftskatasters im Maßstab 1:2.000 mit Stand 

August 2021 verwendet.  

 

 

2. Abgrenzung und Beschreibung des Gebietes 

2.1 Abgrenzung 

 

Das Plangebiet befindet sich befindet sich südwestlich von Aderstedt, direkt an der A 14. Die 

A 14 bildet die westliche Grenze, während die L 65 das Plangebiet im Süden begrenzt. Im Nor-

den ist ein landwirtschaftlicher Weg die Grenze des Geltungsbereichs und die östliche Grenze 

wird durch eine fiktive Linie im Abstand von 500 m von der A 14 gebildet.  

 

Im Geltungsbereich befinden sich die Flurstücke 2, 3, 4 (teilweise), 5 (tlw.), 6 (tlw.), 7 (tlw.), 8 

(tlw.), 9 (tlw.), 11 (tlw.), 12 (tlw.), 14 (tlw.), 15, 16 und 49 der Flur 12 der Gemarkung 

Aderstedt. 

Das Plangebiet hat eine Größe von ca. 47,6 ha.  

 

In Richtung Norden und Osten grenzen unmittelbar landwirtschaftlich genutzte Flächen an. 
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2.2 Beschreibung 

 

Topografie 

 

Das Plangebiet steigt von Osten in Richtung A 14 an. Der höchste Punkt im Gebiet des Bebau-

ungsplans liegt bei ca. 102 m ü. NHN an der südlichen Spitze des Geltungsbereichs des Bebau-

ungsplans. Am östlichen Rand des Plangebiets ist beträgt die Geländehöhe ca. 77 m ü. NHN. 

Auf einer Länge in Ost-West-Richtung von 500 m beträgt der Höhenunterschied somit ca. 

25 m. Dies entspricht einem Gefälle in östliche Richtung von ca. 5%.  

 

Nutzungen 

 

Das Plangebiet besteht bislang nahezu ausschließlich aus Ackerfläche. Auf einer Teilfläche des 

Flurstücks 6 der Flur 12 der Gemarkung Aderstedt ist ein Feldgehölz vorhanden. Auf einer 

Teilfläche des Flurstücks 2 der Flur 12 der Gemarkung Aderstedt befindet sich eine Brachflä-

che.  

 

 

3. Übergeordnete Planungen und Planrechtfertigung 

3.1 Raumordnung 

 

Die Bauleitpläne sind gemäß § 1 Abs. 4 BauGB den Zielen der Raumordnung anzupassen. Bei 

raumbedeutsamen Planungen öffentlicher Stellen sind gemäß § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Raumord-

nungsgesetz (ROG) Ziele der Raumordnung zu beachten sowie Grundsätze und sonstige Erfor-

dernisse der Raumordnung in Abwägungs- oder Ermessensentscheidungen zu berücksichtigen. 

Ziele der Raumordnung sind nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG verbindliche Vorgaben in Form von 

räumlich und sachlich bestimmten oder bestimmbaren, vom Träger der Landes- oder Regional-

planung abschließend abgewogenen textlichen oder zeichnerischen Festlegungen in Raumord-

nungsplänen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raums. Verbindliche Vorgaben 

müssen strikt und verbindlich formuliert sein.  

 

Ziele der Raumordnung sind Festlegungen eines rechtskräftigen Raumordnungsplans. Von ei-

nem Raumordnungsplan, der sich in Aufstellung befindet, können nicht ohne weiteres die glei-

chen Bindungswirkungen ausgehen wie von dem Plan ab Inkrafttreten. In Aufstellung befind-

liche Ziele der Raumordnung und Ergebnisse förmlicher landesplanerischer Verfahren wie lan-

desplanerische Stellungnahmen sind nach § 3 Abs. 1 Nr. 4 ROG sonstige Erfordernisse der 

Raumordnung und keine Ziele der Raumordnung im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG. Grunds-

ätze der Raumordnung und sonstige Erfordernisse der Raumordnung lösen keine Anpassungs-

pflicht für Bauleitpläne aus. Um von einem in Aufstellung befindlichen Ziel der Raumordnung 

sprechen zu können, müssen bestimmte Anforderungen erfüllt sein. Äußeres Zeichen für den 

Beginn eines Raumordnungsplanverfahrens ist regelmäßig ein Aufstellungsbeschluss. Weiter 

muss ein erster Planentwurf erarbeitet sein, der von dem zuständigen Beschlussorgan gebilligt 

und für das Beteiligungsverfahren frei gegeben worden ist.  

 

Die Ziele und Grundsätze der Raumordnung sind im Landesentwicklungsplan 2010 des Landes 

Sachsen-Anhalt (LEP-LSA) und im Regionalen Entwicklungsplan Magdeburg vom 15.07.2025 

enthalten. Der LEP-LSA wurde als Verordnung mit Datum vom 16.02.2011 beschlossen. Der 
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Plan ist am Tag nach seiner Veröffentlichung, die am 11.03.2011 erfolgte, im Gesetz- und Ver-

ordnungsblatt in Kraft getreten.  

 

Sonstige Erfordernisse der Raumordnung sind gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 4 ROG in Aufstellung be-

findliche Ziele der Raumordnung, Ergebnisse förmlicher landesplanerischer Verfahren wie des 

Raumordnungsverfahrens und landesplanerische Stellungnahmen.  

 

Nachfolgend wird auf wesentliche Ziele, Grundsätze und sonstige Erfordernisse der Raumord-

nung eingegangen. Es wird jedoch nicht als zweckmäßig angesehen, alle bezogen auf den Gel-

tungsbereich relevante Ziele, Grundsätze und sonstigen Erfordernisse darzustellen.  

 

Landesentwicklungsplan 2010 

 

Die Stadt Bernburg (Saale) gehört nach dem Landesentwicklungsplan 2010 zum ländlichen 

Raum. Entsprechend der Entwicklungsmöglichkeiten sind nach Grundsatz 8 im ländlichen 

Raum vier Grundtypen zu unterscheiden, die durch die Regionalplanung räumlich präzisiert 

bzw. festgelegt werden können. Die Stadt Bernburg (Saale) gehört zu dem Grundtyp „Ländli-

cher Raum, der aufgrund seiner peripheren Lage sowie einer niedrigen Siedlungs- und Arbeits-

platzdichte oder aufgrund wirtschaftlicher Umstrukturierungsprozesse besondere Struktur-

schwächen aufweist - Räume mit besonderen Entwicklungsaufgaben“.  

 

In diesen Räumen sind die Voraussetzungen für eine Erhöhung ihrer wirtschaftlichen Leis-

tungsfähigkeit zu schaffen und zu verbessern. Vorrangig soll es auch darum gehen, außerland-

wirtschaftliche Arbeitsplätze zu schaffen oder Einkommenskombinationen zu ermöglichen. 

Diesen Räumen soll bei Planungen und Maßnahmen zur Stärkung des ländlichen Raums der 

Vorzug eingeräumt werden. Dies gilt insbesondere bei Maßnahmen zur Verbesserung der Inf-

rastruktur und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit.  

 

Zur Verringerung der Inanspruchnahme von Grund und Boden sollen gemäß Grundsatz 13 vor-

rangig die vorhandenen Potenziale (Baulandreserven, Brachflächen und leerstehende Bausub-

stanz) in den Siedlungsgebieten genutzt werden. Bei der Nutzung des Plangebiets für eine Frei-

flächen-Photovoltaikanlage handelt es sich in diesem Sinne nicht um ein vorhandenes Potenzial 

im Sinne von Grundsatz 13.  

 

Mit der Änderung des EEG zum 01.01.2023 wurde der Abstand von 200 Meter auf bis zu 

500 Meter, gemessen vom äußeren Rand der Fahrbahn, erweitert. Damit hat der Gesetzgeber 

auf Bundesebene die Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen in einem Abstand von 

bis zu 500 m längs von Autobahnen als grundsätzlich sinnvoll gewertet.  

 

Durch die Festlegung von Zentralen Orten ist gemäß Ziel 27 zu gewährleisten, dass in allen 

Teilen des Landes ein räumlich ausgeglichenes und gestuftes Netz an Ober-, Mittel- und Grund-

zentren entsteht bzw. erhalten bleibt, welches durch leistungsfähige Verkehrs- und Kommuni-

kationsstrukturen mit- und untereinander verflochten ist.  

 

Zentraler Ort ist gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 Landesentwicklungsgesetz Sachsen-Anhalt 

(LEntwG LSA) ein im Zusammenhang bebauter Ortsteil als zentrales Siedlungsgebiet einer 

Gemeinde einschließlich seiner Erweiterungen im Rahmen einer geordneten städtebaulichen 

Entwicklung. Der Zentrale Ort ist im Raumordnungsplan durch den Träger der Planung festzu-

legen. Dabei sind insbesondere die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Zentralen Ortes und die 

Erreichbarkeit für die Einwohner seines Verflechtungsbereiches zu berücksichtigen.  
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Abbildung 1: Ausschnitt aus der zeichnerischen Darstellung des Landesentwicklungsplans 

2010 

 

Mittelzentren sind nach Ziel 34 des Landesentwicklungsplans als Standorte für gehobene Ein-

richtungen im wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und politischen Bereich und für weitere 

private Dienstleistungen zu sichern und zu entwickeln. Mittelzentrum ist gemäß Ziel 37 jeweils 

der im Zusammenhang bebaute Ortsteil als zentrales Siedlungsgebiet der Stadt einschließlich 

seiner Erweiterungen im Rahmen einer geordneten städtebaulichen Entwicklung. Gemäß 

Ziel 37 Nr. 3 wird Bernburg (Saale) im Landesentwicklungsplan 2010 als Mittelzentrum fest-

gelegt.  

 

Nach dem Ziel 115 LEP LSA sind Photovoltaikfreiflächenanlagen in der Regel raumbedeutsam 

und bedürfen vor ihrer Genehmigung einer landesplanerischen Abstimmung. Dabei ist insbe-

sondere ihre Wirkung auf 

• das Landschaftsbild,  

• den Naturhaushalt und 

• die baubedingte Störung des Bodenhaushalts 

zu prüfen.  

 

Nach der Begründung zu Ziel 115 sowie zu den Grundsätzen 84 und 85 wird für Photovoltaik-

freiflächenanlagen Raum in Anspruch genommen, welcher in Abhängigkeit der Anlagentypen 

und der installierten Leistung (in der Regel >1 MW) mit einer erkennbaren Flächenrelevanz 

>3 ha und ggf. Höhenrelevanz eine Prüfungswürdigkeit im Einzelfall aufweist. Eine flächen-

hafte Installation von Photovoltaikanlagen hat deutliche Auswirkungen auf die 
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Freiraumnutzung hinsichtlich Versiegelung, Bodenveränderung, Flächenzerschneidung und die 

Veränderung des Landschaftsbildes. Betriebsbedingt können Lichtreflektionen durch Solarmo-

dule auftreten.  

 

Um eine hohe Energieleistung erreichen zu können, ist die Tendenz zu immer größerem Flä-

chenbedarf erkennbar. Aus diesem Grund ist bei Vorhaben zur Errichtung von Photovoltaikan-

lagen eine landesplanerische Abstimmung unerlässlich, in der die Auswirkungen auf den Raum 

zu prüfen sind. 

 

Bei Photovoltaik-Freiflächenanlagen ist eine Höhenrelevanz von deren Auswirkungen auf das 

Landschaftsbild in der Regel nicht gegeben. Für die Errichtung der einzelnen Anlagen (= Mo-

dule) ist Stand der Technik, dass deren Fundamente in den Boden gerammt werden. Die Er-

richtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen bedarf deshalb in der Regel keiner nennenswer-

ten Versiegelung.  

 

Die auf dem Markt befindlichen reflexionsmindernden Module können nur einen Teil der Re-

flexionen verhindern. Bei bereits 1% des Sonnenlichts kann es jedoch schon zu erheblichen 

Blendwirkungen kommen. Da die Module in der Regel südlich ausgerichtet werden, können 

somit in südöstlicher und südwestlicher Richtung Reflexionen mit unzulässigen Blendwirkun-

gen im Umfeld entstehen. Solche unzulässigen Blendwirkungen durch Photovoltaikanlagen 

müssen zu jeder Tages- und Jahreszeit durch geeignete Maßnahmen verhindert werden. 

 

Durch die dauerhafte Verschattung der Flächen unter den Modulen ergeben sich Veränderun-

gen des Bodens. Da Photovoltaik-Freiflächenanlagen in aller Regel mit einem Zaun um die 

gesamte Anlage eingefriedet werden, kann durchaus eine zerschneidende Wirkung, insbeson-

dere für größere Tiere eintreten. Darüber hinaus führen Photovoltaik-Freiflächenanlagen regel-

mäßig zu Veränderungen des Landschaftsbildes. Ob diese als nachteilig einzuschätzen sind, 

hängt wesentlich von der Vornutzung der betroffenen Fläche ab.  

 

Die Errichtung von Photovoltaikfreiflächenanlagen auf landwirtschaftlich genutzter Fläche 

sollte nach Grundsatz 85 weitestgehend vermieden werden. Die Inanspruchnahme landwirt-

schaftlich genutzter Fläche soll vermieden werden, um die Landwirtschaft als raumbedeutsa-

men Wirtschaftszweig zu sichern.  

 

Für die Landwirtschaft geeignete und von der Landwirtschaft genutzte Böden sind gemäß 

Grundsatz 115 zu erhalten. Eine Inanspruchnahme für andere Nutzungen soll unter Beachtung 

agrarischer und ökologischer Belange nur dann erfolgen, wenn die Verwirklichung solcher Nut-

zungen zur Verbesserung der Raumstruktur beiträgt und für dieses Vorhaben aufgrund seiner 

besonderen Zweckbestimmung nicht auf andere Flächen ausgewichen werden kann. 

 

Die landwirtschaftlich nutzbaren Flächen umfassen die Nutzungsarten Ackerland und Grünland 

(§ 2 Abs. 1 BodSchätzG). Die Flächen, in denen die Landwirtschaft den Produktionsfaktor Bo-

den nutzt, sind in Sachsen-Anhalt dadurch gekennzeichnet, dass sie innerhalb von Feldblöcken 

im Sinne des § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 der InVeKoS-Verordnung (InVeKoSV) liegen. Danach 

handelt es sich bei einem Feldblock um eine von dauerhaften Grenzen umgebene zusammen-

hängende landwirtschaftliche Fläche.  

 

Nahezu im gesamten Plangebiet erfolgt gegenwärtig eine landwirtschaftliche Nutzung. Der 

Strom aus Photovoltaik-Freiflächenanlagen ist längs von Autobahnen nach § 37 EEG bis zu 

einem Abstand von 500 m vergütungsfähig und bis zu einem Abstand von 200 m im 
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Außenbereich baurechtlich privilegiert. Dies gilt nach der Wertung des Bundesgesetzgebers 

unabhängig von der bisherigen Nutzungsart der Flächen, also auch auf bisherigen Ackerflä-

chen.  

 

Das Plangebiet liegt außerhalb von Vorranggebieten des Landesentwicklungsplans und auch 

nicht innerhalb eines Vorbehaltsgebiets für Landwirtschaft.  

 

Landesentwicklungsplan 2030 

 

Das Ministerium für Infrastruktur und Digitales hat am 09.03.2022 die Allgemeine Planungs-

absicht zur Neuaufstellung des Landesentwicklungsplanes des Landes Sachsen-Anhalt bekannt 

gemacht. Am 22.12.2023 hat die Landesregierung den 1. Entwurf zur Neuaufstellung des Lan-

desentwicklungsplans Sachsen-Anhalt 2030 beschlossen und zur Beteiligung freigegeben. Die 

Planunterlagen des 1. Entwurfs standen in der Zeit vom 29.01.2024 bis einschließlich zum 

12.04.2024 zur Einsichtnahme und zum Herunterladen zur Verfügung. Bis zum 12.04.2024 

hatten öffentliche Stellen sowie alle Bürgerinnen und Bürger Gelegenheit, Hinweise oder Än-

derungsvorschläge zu allen Inhalten der Planunterlagen des ersten Entwurfs abzugeben.  

 

Nach Grundsatz 6.2.2-1 des LEP 2030 sollen im Sinne eines freiraumschonenden sowie land-

schaftsverträglichen Ausbaus der Solarenergie in einer jeden Gemeinde nicht mehr als fünf 

Prozent der jeweiligen Gemeindefläche für die Errichtung von Freiflächensolaranlagen genutzt 

werden. Um die Flächeninanspruchnahme durch Freiflächensolaranlagen auf unversiegelten 

Flächen möglichst gering zu halten und dadurch sowohl die Ernährungssicherheit zu gewähr-

leisten als auch die Akzeptanz der Bevölkerung für Freiflächensolaranlagen zu bewahren, soll 

der Ausbau der Solarenergie möglichst freiraumschonend und landschaftsverträglich erfolgen. 

Damit dies gelingen kann, soll in einer jeden Gemeinde nicht mehr als fünf Prozent der jewei-

ligen Gemeindefläche für die Errichtung von Freiflächensolaranlagen genutzt werden. Dies um-

fasst sowohl Anlagen zur Nutzung von solarer Strahlungsenergie zur Stromerzeugung (Photo-

voltaik-Freiflächenanlagen) sowie zur Wärmeerzeugung (Solarthermie-Freiflächenanlagen) als 

auch besondere Solaranlagen (Agri-PV, Gewässer-PV, Moor-PV). Anlagen auf und an Gebäu-

den sind hiervon nicht betroffen (Begründung zu Grundsatz 6.2.2-1).  

 

Um das Landschaftsbild zu schonen sowie eine Zersiedelung zu vermeiden, haben sich die 

Freiflächensolaranlagen nach Ziel 6.2.2-2 in die Landschaft einzufügen. Sofern es sich um Flä-

chen außerhalb von je 200 Meter längs von Bundesautobahnen oder Schienenwegen mit min-

destens zwei Hauptgleisen handelt, sind bandartige Strukturen zu vermeiden.  

 

Damit eine flächen- und freiraumschonende Errichtung von Freiflächensolaranlagen auf geeig-

neten Standorten erfolgen kann, sollen gemäß Grundsatz 6.2.2-2 die Gemeinden ein gesamt-

räumliches Gemeindekonzept zur Steuerung von Freiflächensolaranlagen erarbeiten. Um eine 

raumschonende Einbindung der Freiflächensolaranlagen in der Landschaft zu ermöglichen, sol-

len diese möglichst gemeindeübergreifend durch interkommunale Zusammenarbeit geplant 

werden. 

 

Nach Grundsatz 6.2.2-3 sollen Freiflächensolaranlagen insbesondere vorrangig auf 

- bereits versiegelten Flächen, 

- militärischen, wirtschaftlichen, verkehrlichen und wohnungsbaulichen Konversionsflä-

chen, 

- technisch überprägten Flächen mit einem eingeschränkten Freiraumpotenzial, 

- auf Ackerflächen in benachteiligten Gebieten und 
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- Flächen, die je 200 Meter längs von Bundesautobahnen oder Schienenwegen des überge-

ordneten Netzes im Sinne des § 2b AEG mit mindestens zwei Hauptgleisen liegen, gemes-

sen vom äußeren Rand der Fahrbahn, 

errichtet werden. 

 

Bei der Flächenausweisung zur Nutzung solarer Strahlungsenergie sollen nach Grundsatz 6.2.2-

4 bereits vorhandene Netzanschlussmöglichkeiten berücksichtigt werden. Hierzu sind bei 

stromerzeugenden Anlagen die jeweils zuständigen Übertragungs- und Verteilnetzbetreiber 

frühzeitig in die Planungen einzubinden. 

 

Nach Grundsatz 6.2.2-6 soll die Errichtung von Agri-PV-Anlagen auf landwirtschaftlichen 

Nutzflächen zulässig sein, sofern die Vorgaben gemäß DIN SPEC 91434 eingehalten werden 

und die Hauptnutzung der Fläche weiterhin die landwirtschaftliche Produktion darstellt. Die 

Errichtung einer Agri-PV-Anlage ist durch den Bebauungsplan teilweise vorgesehen.  

 

 

Abbildung 2: Ausschnitt aus dem Entwurf des Landesentwicklungsplan 2030 

 

Für die Landwirtschaft geeignete und von der Landwirtschaft genutzte Böden sollen gemäß 

Grundsatz 7.1.1-4 erhalten werden. Eine Inanspruchnahme für andere Nutzungen soll nur dann 

erfolgen, wenn nicht auf andere Flächen ausgewichen werden kann. Durch die Errichtung einer 

Photovoltaik-Freiflächenanlage auf landwirtschaftlich genutzten Böden wird dieser nicht zer-

stört. 

 

Durch die Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen werden von der Landwirtschaft ge-

nutzte Böden erhalten. Denn die Modulträger der Anlagen werden ohne Bodenversiegelung in 

den Boden gerammt, während des Betriebs der Anlagen werden auf der Fläche der Anlage 
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weder Pflanzenschutzmittel noch Düngemittel ausgebracht und der Boden wird nicht durch 

Pflügen gewendet.  

 

Zur Sicherung wertvoller landwirtschaftlicher Böden sind gemäß Ziel 7.1.1-1 durch die Regio-

nalplanung auf der Grundlage der in der Begründung genannten Kriterien Vorranggebiete für 

Landwirtschaft festzulegen. In diesen Gebieten darf Grund und Boden ausschließlich für die 

landwirtschaftliche Bodennutzung in Anspruch genommen werden. Nach der Begründung zu 

diesem Ziel kommen für die Festlegung von Vorranggebieten für die Landwirtschaft insbeson-

dere großflächige, zusammenhangende Gebiete innerhalb des Schwerpunktraums für die Land-

wirtschaft in Betracht, die über eine mittlere Bodenzahl ≥90 sowie eine nutzbare Feldkapazität 

im durchwurzelbaren Raum von ≥270 mm verfügen. 

 

Vorranggebiete für Landwirtschaft sollen gemäß Grundsatz 7.1.1-7 insbesondere innerhalb des 

in der Erläuterungskarte dargestellten Schwerpunktraums für die Landwirtschaft festgelegt 

werden. Darüber hinaus können in allen Teilen des Landes großräumige, zusammenhängende 

Flächen mit Böden, die sowohl über ein regional überdurchschnittliches ackerbauliches Er-

tragspotenzial als auch über ein regional überdurchschnittliches Wasserhaltevermögen verfü-

gen, als Vorranggebiete für Landwirtschaft bestimmt werden. 

 

Das Gebiet der Stadt Bernburg (Saale) liegt vollständig im Schwerpunktraum für die Landwirt-

schaft. Dennoch weist der 1. Entwurf des Landesentwicklungsplans 2030 im Geltungsbereich 

des Bebauungsplans kein Vorbehaltsgebiet für die Landwirtschaft aus.  

 

Regionaler Entwicklungsplan Magdeburg 

 

Die Regionalversammlung der Regionalen Planungsgemeinschaft Magdeburg hat am 

03.03.2010 beschlossen den Regionalen Entwicklungsplan für die Planungsregion Magdeburg 

(REP Magdeburg) neu aufzustellen.  

 

Der Regionale Entwicklungsplan für die Planungsregion Magdeburg wurde am 19.02.2025 

durch die Regionalversammlung beschlossen, durch die oberste Landesentwicklungsbehörde 

am 26.05.2025 genehmigt und ist wirksam geworden am 15.07.2025. Somit sind die Ziele des 

Regionalen Entwicklungsplans Magdeburg im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG verbindliche 

Vorgaben in Form von räumlich und sachlich bestimmten oder bestimmbaren, vom Träger der 

Raumordnung abschließend abgewogenen textlichen oder zeichnerischen Festlegungen in 

Raumordnungsplänen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raums. Ziele der Raum-

ordnung sind bei raumbedeutsamen Planungen zu beachten (§ 4 Abs. 1 Satz 1 ROG) 

 

Das Kapitel 4 des Entwurfs des Regionalen Entwicklungsplans Magdeburg wurde mit dem Be-

schluss der Regionalversammlung vom 28.07.2021 aus dem Gesamtplan herausgelöst und als 

Sachlicher Teilplan "Ziele und Grundsätze zur Entwicklung der Siedlungsstruktur - Zentrale 

Orte / Sicherung und Entwicklung der Daseinsvorsorge / Großflächiger Einzelhandel" neu auf-

gestellt. Die öffentliche Auslegung und Trägerbeteiligung des 3. Entwurfs des Sachlichen Teil-

planes erfolgte gemäß Beschluss der Regionalversammlung vom 01.02.2023 in der Zeit vom 

27.02.2023 bis 06.04.2023. Dieser sachliche Teilplan wurde am 28.06.2023 von der Regional-

versammlung beschlossen, die Genehmigung durch die oberste Landesentwicklungsbehörde 

erfolgte am 16.10.2023.  

 

Für einen Sachlichen Teilplan „Ziele und Grundsätze zur Energie in der Planungsregion Mag-

deburg" wurde der Aufstellungsbeschluss am 12.10.2022 von der Regionalversammlung ge-

fasst. Die Bekanntmachung über die allgemeine Planungsabsicht und Beteiligung an der 
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Festlegung des Umfangs und des Detaillierungsgrades des Umweltberichts zur Aufstellung des 

Sachlichen Teilplans „Ziele und Grundsätze zur Energie in der Planungsregion Magdeburg“ 

erfolgte im Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes am 15.11.2022. Der 1. Entwurf dieses 

Sachlichen Teilplans lag vom 18.03. bis zum 06.05.2025 öffentlich aus. In diesem Sachlichen 

Teilplan werden Windenergiegebiete in Gestalt von Vorranggebieten für die Windenergienut-

zung ausgewiesen werden. Eine Ausweisung von Vorranggebieten für Photovoltaik-Freiflä-

chenanlagen ist in dem 1. Entwurf des STP Energie nicht enthalten.  

 

Die Kapitel 4 „Ziele und Grundsätze der Siedlungsstruktur“ und Kapitel 5.4 „Energie“ werden 

mit der Aufstellung der beiden Sachlichen Teilpläne „Ziele und Grundsätze der Siedlungsstruk-

tur“ sowie „Energie“ aus dem Gesamtplanverfahren herausgelöst und in eigenständigen Ver-

fahren im weitergeführt. 

 

Sonstige Erfordernisse der Raumordnung sind gemäß § 3 Nr. 4 ROG in Aufstellung befindliche 

Ziele der Raumordnung, Ergebnisse förmlicher landesplanerischer Verfahren wie des Raum-

ordnungsverfahrens und landesplanerische Stellungnahmen. Da die Grundsätze und sonstigen 

Erfordernisse der Raumordnung gemäß § 4 Abs. 2 ROG in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 

BauGB zu berücksichtigen sind, sind die in Aufstellung befindlichen Ziele des 5. Entwurfs des 

Regionalen Entwicklungsplans Magdeburg bei der Aufstellung des Bebauungsplans zu berück-

sichtigen.  

 

 

Abbildung 3: Ausschnitt aus der zeichnerischen Darstellung des Regionalen Entwicklungs-

plans Magdeburg 

 

Als Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft wird gemäß Grundsatz 6.2.1-8 u. a. festgelegt das 

„Gebiet um Staßfurt-Köthen-Aschersleben“. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist hier-

von vollständig betroffen.  

 

Im Sinne der Vorsorge für zukünftige Generationen ist dem Schutz des Bodens als Grundlage 

für die Erzeugung von Nahrungsmitteln ein besonderes Gewicht beizumessen. In diesem Zu-

sammenhang ist allerdings darauf hinzuweisen, dass gemäß § 2 Satz 1 EEG die Errichtung und 

der Betrieb von Anlagen sowie den dazugehörigen Nebenanlagen im überragenden öffentlichen 

Interesse liegen und der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit dienen. Bis die 
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Stromerzeugung im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneutral ist, sollen gemäß § 2 Satz 2 EEG 

die erneuerbaren Energien als vorrangiger Belang in die jeweils durchzuführenden Schutzgü-

terabwägungen eingebracht werden. Vor diesem Hintergrund wird im Geltungsbereich des Be-

bauungsplans zu mindestens auf Teilflächen die Ausgestaltung einer Agri-PV Anlage festge-

setzt. Auf den übrigen Flächen wird hier in der Abwägung des Grundsatzes 6.2.1-8 der Errich-

tung und dem Betrieb von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien der Vorzug gegenüber 

der ackerbaulichen Nutzung gegeben. Eine generelle landwirtschaftliche Nutzung der Fläche 

ist weiterhin grundsätzlich möglich (Mahd, Beweidung, Tierhaltung).  

 

 

3.2 Flächennutzungsplan 

 

 

Abbildung 4: Auszug aus dem Gemeinsamen Flächennutzungsplan (GFNP) für die Verwal-

tungsgemeinschaft Bernburg 

 

Der Gemeinsame Flächennutzungsplan (GFNP) für die Verwaltungsgemeinschaft Bernburg, in 

dessen Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt, ist seit der Bekanntmachung seiner Geneh-

migung am 06.09.2007 wirksam. Im Flächennutzungsplan ist das Plangebiet als Fläche für die 

Landwirtschaft dargestellt. Der Bebauungsplan entspricht somit nicht den Inhalten des Flächen-

nutzungsplanes. Deshalb soll zeitlich parallel der Flächennutzungsplan geändert werden. Der 

Bebauungsplan steht der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung des Gemeindegebietes 
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der Stadt Bernburg (Saale) nicht entgegen. Der Bebauungsplan wird mit der Änderung des Flä-

chennutzungsplans im Parallelverfahren aus dem Flächennutzungsplan entwickelt sein. 

 

 

3.3 Landschaftsplan 

 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. g BauGB bei der 

Aufstellung u. a. die Darstellungen von Landschaftsplänen zu berücksichtigen. Die Gemeinde 

ist verpflichtet, sich im Rahmen der Bauleitplanung mit den Darstellungen eines Landschafts-

plans auseinanderzusetzen, soweit ein solcher Plan vorliegt. In Planungen und Verwaltungsver-

fahren sind gemäß § 9 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG die Inhalte der Landschaftsplanung zu berück-

sichtigen. Soweit den Inhalten der Landschaftsplanung in den Entscheidungen nicht Rechnung 

getragen werden kann, ist dies gemäß § 9 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG zu begründen. 

 

Für die Gemarkung Aderstedt ist relevant der „Landschaftsplan Aderstedt und Gröna“  

(FROELICH & SPORBECK 1998). Die Inhalte des Landschaftsplans sind in der Karte 9 „Ent-

wicklungsbereiche und Maßnahmen“ enthalten, die nur einen Teil der Gemarkung Aderstedt 

abbildet. Der Landschaftsplan enthält für den Geltungsbereich des Bebauungsplans keine In-

halte.  

 

 

3.4 Standortkonzept zur Förderung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen 

 

Die Stadt Bernburg (Saale) unterstützt die umwelt- und energiepolitischen Zielstellungen der 

Bundesregierung zur Erreichung der Klimaziele (z.B. Ausbau der erneuerbaren Energien, Ende 

der Kohleverstromung) und wird mit der Aufstellung und Umsetzung des Standortkonzeptes 

zur Förderung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen ihrem Anspruch an eine geordnete Ent-

wicklung regenerativer Energien gerecht. In dem Standortkonzept werden für die Steuerung 

von Freiflächen-Photovoltaikanlagen detailliert und nach definierten Kriterien unkritische Po-

tenzialflächen erfasst bzw. Ausschlussflächen festgelegt. 

 

Das Konzept bietet eine Handlungsgrundlage für einen objektiven Umgang mit wertvollen 

landwirtschaftlichen Flächen, um Klarheit für die weitere Vorgehensweise der Verwaltung zu 

haben. Das Standortkonzept wurde im Jahr 2011 aufgestellt. Die 1. Fortschreibung des Stand-

ortkonzeptes wurde am 26.10.2017 vom Standtrat beschlossen. Gegenwärtig findet die 2. Fort-

schreibung des Konzepts statt. In der Stadtratssitzung der Stadt Bernburg (Saale) am 

29.04.2025 wurde der 2. Entwurf der 2. Fortschreibung des Standortkonzeptes beschlossen.  

 

Die Suche nach Potentialflächen des ursprünglichen Standortkonzepts und dessen 1. Fortschrei-

bung richtete sich nach den Kriterien des EEG und beschränkte sich vorrangig auf Konversi-

onsflächen, Deponien und den 110 m-Streifen entlang von Autobahnen und Bahnanlagen. Die 

im Standortkonzept aus dem Jahr 2011 empfohlenen Flächen sind nahezu vollständig belegt. 

In der Stadt Bernburg (Saale) bestehenden heute 10 Anlagen, die auf einer Gesamtfläche von 

58,6 ha solare Strahlungsenergie erwirtschaften. Dies entspricht bei einer Gesamtfläche der 

Einheitsgemeinde der Stadt Bernburg (Saale) von 11.346 ha einem Flächenanteil von 0,5%. 

Um auf die derzeit steigende Nachfrage reagieren zu können, sollen mit der 2. Fortschreibung 

des Standortkonzepts weitere Flächen nach einer aktualisierten Auswahlsuche ermittelt werden.  
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Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB ist die Bauleitplanung den Zielen der Raumordnung anzupassen, die 

Gemeinden haben diese als raumbedeutsame Planungen zu beachten. Dieser Vorgabe wird die 

Stadt Bernburg (Saale) gerecht, indem sowohl die Vorrangflächen, die für bestimmte raumbe-

deutsame Funktionen oder Nutzungen vorgesehen sind und andere raumbedeutsame Nutzungen 

ausgeschlossen werden (§ 7 Abs. 3 Raumordnungsgesetz) als auch landwirtschaftliche Flächen 

mit einer Bodenwertzahl größer als 50 für die Nutzung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen 

ausgeschlossen werden. Die 2. Fortschreibung des Standortkonzeptes beschäftigt sich auch mit 

der Suche nach potentiellen Flächen für sogenannte Photovoltaik-Freiflächenanlagen außerhalb 

von Konversionsflächen und privilegierter Flächen. Die Flächensuche erfolgt also vorrangig 

auf landwirtschaftlich genutzten Flächen. 

 

Die aktuellen Gesetzesänderungen mit Erleichterungen für die Errichtung von Freiflächenanla-

gen leisten einen wichtigen Beitrag zur Erlangung der Klimaziele. Auch die Stadt Bernburg 

(Saale) trägt mit der 2. Fortschreibung des Standortkonzeptes ihren Anteil. Die Stadt unterstützt 

damit weiter die umwelt- und energiepolitischen Zielstellungen der Bundesregierung und wird 

ihrem Anspruch an eine geordnete Entwicklung regenerativer Energien gerecht. 

 

Fläche Aderstedt J 26: östlich der A 14 (47,6 ha) 

Gegenwärtige Nutzung / Ausweisung im FNP 
Ackernutzung, 110kV-Stromleitung; 

Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft; 

im FNP als Fläche für die Landwirtschaft dar-

gestellt 

 

Eigentümer: 

private Eigentümer, Stadt Bernburg (Saale) 
 

 

 

 

 

 

 

Schutzgüter:  
Pflanzen und Tiere Acker mit Saumbiotopen, Gehölzen und Heckenstrukturen; Feldfauna 
Boden Schwarzerde 
Wasser Flächenhafte Grundwassergeschütztheit sehr hoch, Empfindlichkeit gegenüber 

Schadstoffeintrag gering  
Klima / Luft Freilandklima (ungeminderter Temperatur- und Feuchteverlauf, nächtliche Ab-

kühlung, windoffen, Frischluftproduktion) 
Landschaftsbild weitgehend ausgeräumte Ackerlandschaft mit wenig landschaftsbildprägenden 

Elementen (Hecken, Baumreihen); wenig gegliedert durch Saumbiotope, Vorbe-

lastung durch Autobahn und Windräder im Westen 
Mensch / Kultur- und 

Sachgüter 

Flächen und Umgebung unbewohnt; angrenzend Ackernutzung; keine Erho-

lungs-funktion, Lärmbelastung durch A 14; Kultur- und Sachgüter nicht vorhan-

den 
Immissionsschutz: Straße beachten 

Hinweise: Bergbauberechtigung; Bergwerkseigentum „Bernburg-Osmarslebener Steinsalz-

mulde“ (K+S Minerals and Agriculture) 

Bewilligung ,,Bründelscher Berg“, K+S Minerals and Agriculture GmbH 

 Kampfmittelverdachtsfläche „Luftangriffe“ 

Bewertung: Fläche entlang der A 14 ist geeignet, Vorbelastung durch WEA 

Abbildung 5: Ausschnitt aus Anhang – „Potentielle Eignungsflächen“ der 2. Fortschreibung 

des Standortkonzepts zur Förderung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen  
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Im 2. Entwurf der 2. Fortschreibung des Standortkonzeptes ist im Gebiet der Ortschaft 

Aderstedt der Geltungsbereich des Bebauungsplans als Fläche Nr. J26 östlich der A 14 mit ei-

ner Flächengröße von 47,6 ha enthalten. Insgesamt weist die 2. Fortschreibung des Standort-

konzeptes 21 Flächen mit 213,9 ha.  

 

 

3.5 Benachbarte Bebauungspläne 

 

In der näheren Umgebung des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans sind andere 

Bebauungspläne weder vorhanden noch befinden sich andere Bebauungspläne in der Aufstel-

lung.  

 

 

4. Ziele und Zwecke des Bebauungsplans 
 

Anlass der Aufstellung des Bebauungsplans ist die geplante Errichtung einer Freiflächen-Pho-

tovoltaikanlage entlang der Autobahn 14 nahe Aderstedt in einem Abstand von bis zu 500 m 

längs der Autobahn. Außerdem soll Baurecht geschaffen werden für die Errichtung einer Ver-

suchsanlage zur Erzeugung von Wasserstoffgas (H2) und für die Errichtung einer batterie-

elektrischen Anlage zur Speicherung von Energie für Phasen fehlender Solarenergie. 

 

Planungsziel ist die Förderung regenerativer Energien im Sinne der Umsetzung der bundespo-

litischen Ziele  

 

Bei der Aufstellung des Bebauungsplans werden insbesondere berücksichtigt: 

 

- die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschafts-

pflege, (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB) 

- die Nutzung erneuerbarer Energien (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. f BauGB) 

- die Belange der Versorgung, insbesondere mit Energie, einschließlich der Versorgungssi-

cherheit (§ 1 Abs. 6 Nr. 8 Buchst. e BauGB) 

 

 

5. Planinhalte  

5.1 Art der baulichen Nutzung 

 

Das Baugebiet im Plangebiet wird im Bebauungsplan als Sonstiges Sondergebiet (SO) festge-

setzt.  

 

Als Sonstige Sondergebiete sind gemäß § 11 Abs. 1 BauNVO solche Gebiete festzusetzen, die 

sich von den Baugebieten nach den §§ 2 bis 10 BauNVO wesentlich unterscheiden. Dies ist bei 

Freiflächen-Photovoltaikanlagen der Fall, da diese Anlagen eindeutig keinem der übrigen Bau-

gebietstypen der §§ 2 bis 10 BauNVO zuzuordnen sind. Als Sonstige Sondergebiete kommen 

gemäß § 11 Abs. 2 Satz 2 BauNVO insbesondere auch Gebiete für Anlagen, die der Erfor-

schung, Entwicklung oder Nutzung erneuerbarer Energien wie der Sonnenenergie dienen, in 
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Betracht. Für sonstige Sondergebiete sind gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 BauNVO die Zweckbe-

stimmung und die Art der Nutzung darzustellen und festzusetzen. Der Bebauungsplan setzt die 

Zweckbestimmung „Photovoltaik“ fest. 

 

Als Solaranlagen werden nach § 3 Nr. 41 EEG alle Anlagen zur Erzeugung von Strom aus so-

larer Strahlungsenergie bezeichnet. Im Fall von Solaranlagen ist gemäß § 3 Nr. 1 EEG jedes 

Modul eine eigenständige Anlage. Freiflächenanlagen sind gemäß § 3 Nr. 22 EEG alle Solar-

anlagen, die nicht auf, an oder in einem Gebäude oder einer sonstigen baulichen Anlage ange-

bracht ist, die vorrangig zu anderen Zwecken als der Erzeugung von Strom aus solarer Strah-

lungsenergie errichtet worden ist. 

 

Nach § 3 Nr. 22 EEG ist Freiflächenanlage jede Solaranlage, die nicht auf, an oder in einem 

Gebäude oder einer sonstigen baulichen Anlage angebracht ist, die vorrangig zu anderen Zwe-

cken als der Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie errichtet worden ist.  

 

Im Sonstigen Sondergebiet SO mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik“ gemäß § 11 Abs. 3 

BauNVO sind folgende Nutzungen zulässig:  

1. Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie 

2. Anlagen zur Erzeugung von Wasserstoffgas 

3. Errichtung und Betrieb von batterieelektrischen Anlagen zur Speicherung von Energie 
4. Stellplätze  

5. Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO 

6. Umspannwerke 

7. Einfriedungen 

(textliche Festsetzung 1.1) 

 

Die textliche Festsetzung 1.1 bestimmt, welche Nutzungen im Sondergebiet SO zulässig sind. 

Die im Sondergebiet zulässigen Nutzungen gewährleisten, dass alle baulichen Anlagen, die zur 

Errichtung und zum Betrieb der Freiflächen-Photovoltaikanlage erforderlich sind, dort zulässig 

sind. 

 

Neben der Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie vorgesehen, eine Versuchsan-

lage zur Erzeugung von Wasserstoffgas (H2) und eine batterieelektrische Anlage zur Speiche-

rung von Energie für Phasen fehlender Solarenergie zu errichten.  

 

Mit den Nummern 2 und 3 der textlichen Festsetzung 1.1 werden diese beiden zusätzlichen 

Nutzungen zugelassen.  

 

Zu den Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO gehören nach § 14 Abs. 1 Satz 1 BauNVO 

auch Anlagen, die dem Nutzungszweck der in dem Baugebiet gelegenen Grundstücke oder des 

Baugebiets selbst dienen und die seiner Eigenart nicht widersprechen.  

 

Zu den Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO gehören nach § 14 Abs. 2 BauNVO auch 

die der Versorgung der Baugebiete mit Elektrizität dienenden Nebenanlagen. Für die Errich-

tung der Freiflächen-Photovoltaikanlage wären als Nebenanlage beispielsweise Wechsel-

richteranlagen, Trafostationen und Löschwasserkissen für die Versorgung mit Löschwasser 

denkbar.  

 

Auch Stellplätze sowie Einfriedungen sind bauliche Anlagen im Sinne des § 2 Abs. 1 

BauO LSA. Diese Nutzungen sollen im Sondergebiet grundsätzlich zulässig sein. Da in Sons-

tigen Sondergebieten gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 BauNVO die Art der Nutzung festzusetzen 
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sind, werden diese Nutzungen in der Liste der im Sonstigen Sondergebiet zulässigen Nutzungen 

aufgeführt.  

 

Die zulässige Anzahl der Stellplätze im Sonstigen Sondergebiet SO wird nicht beschränkt.  

 

Auf einem Flächenanteil von mindestens 5 % des Sonstigen Sondergebiets sind Anlagen zur 

Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie als besondere Solaranlagen auf Ackerflä-

chen mit gleichzeitigem Nutzpflanzenanbau auf derselben Fläche im Sinne von § 37 Abs. 1 

Nr. 3 Buchst. a EEG zu errichten (Agri-PV). (textliche Festsetzung 1.2) 

 

Diese textliche Festsetzung stellt klar, dass je Anlage zur Erzeugung von Strom aus solarer 

Strahlungsenergie auf einer Flächengröße von mindestens 2,5 ha Solaranlagen auf Ackerflä-

chen mit gleichzeitigem Nutzpflanzenanbau auf derselben Fläche ausgestaltet werden müssen.  

 

 

5.2 Maß der baulichen Nutzung 

 

Das zulässige Maß der baulichen Nutzung wird im Sondergebiet SO durch die Grundflächen-

zahl (GRZ, § 19 Abs. 1 BauNVO) und die Höhe baulicher Anlagen (§ 18 BauNVO) bestimmt.  

 

Für das Sondergebiet ist eine Grundflächenzahl von 0,8 festgesetzt. 

 

Die festgesetzte Grundflächenzahl entspricht dem Orientierungswert für die Obergrenze der 

Grundflächenzahl für Sonstige Sondergebiete nach § 17 BauNVO. Damit wird die wirtschaft-

liche Nutzung der Grundstücke gegenüber dem möglichen Flächenverhältnis aus der BauNVO 

nicht eingeschränkt. 

 

Innerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten Grundflächenzahl sind Gebäude, Stellplätze und 

Nebenanlagen bis zu einer Gesamtflächengröße von 3.000 m² zulässig. Diese Flächengröße er-

möglicht die Errichtung von Anlagen zur Erzeugung von Wasserstoffgas und von batterie-

elektrischen Anlagen zur Speicherung von Energie sowie einer ausreichenden Anzahl Trafosta-

tionen, Wechselrichter und Stellplätzen.  

 

Im Sondergebiet SO wird die Höhe baulicher Anlagen als Mindestmaß für die Unterkante (UK) 

der Module der Freiflächen-Photovoltaikanlage und als Höchstmaß für die Oberkante baulicher 

Anlagen (OK) der Module der Freiflächen-Photovoltaikanlage festgesetzt.  

 

Das Höchstmaß für die Höhe baulicher Anlagen für die Oberkante (OK) im Sonstigen Sonder-

gebiet SO bezieht sich gemäß § 18 Abs. 1 BauNVO auf die Geländehöhe in m ü. NHN (textli-

che Festsetzung 2.1). In der Nutzungsschablone wird dieses Maß mit 4,0 m ü. Gelände festge-

setzt. Dieses Höchstmaß gilt für alle baulichen Anlagen im Plangebiet, so dass dieses Höchst-

maß auch für die Nebenanlagen gilt. Eine Trafostation oder ein Wechselrichter weisen regel-

mäßig niedrigere Höhen auf. Diese Festsetzung begrenzt die Einsehbarkeit der geplanten Frei-

flächen-Photovoltaikanlage und somit deren Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild. 

Diese Festsetzungen dienen deshalb der Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes im Sinne 

des § 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB.  

 

Abweichend von der textlichen Festsetzung 2.1 setzt die textliche Festsetzung 2.5 fest, dass 

Umspannwerke, Elektrolyseure und batterieelektrische Anlagen zur Speicherung von Energie 
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abweichend von dem festgesetzten Höchstmaß für die Höhe baulicher Anlagen bis zu einer 

Höhe von 10,0 m über Gelände zulässig sind.  

 

Im Sonstigen Sondergebiet SO beträgt gemäß § 18 Abs. 1 BauNVO die Mindesthöhe für die 

Unterkante von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie 60 cm über 

Geländeoberfläche (textliche Festsetzung 2.2).  

 

Dieses Mindestmaß für die Unterkante gilt nur für die Module der Freiflächen-Photovoltaikan-

lage. Bei den Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie handelt es sich 

begrifflich um diese Module. Diese Festsetzung dient der Begrenzung der Verschattung unter 

den Modulen und der Durchlässigkeit der Flächen innerhalb der Anlage für Kleintiere.  

 

Die Möglichkeit zur Überschreitung der zulässigen Grundfläche in § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO 

wird im Sonstigen Sondergebiet SO gemäß § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO ausgeschlossen. Stell-

plätze und Nebenanlagen sind bis zu einer Gesamtflächengröße von 3.000 m² zulässig.  

(textliche Festsetzung 2.3) 

 

Die zulässige Grundfläche im Sonstigen Sondergebiet SO darf durch die Grundflächen von An-

lagen zur Erzeugung von Strom und Wärme aus solarer Strahlungsenergie gemäß § 19 Abs. 5 

BauNVO nicht überschritten werden (textliche Festsetzung 2.4). 

 

Mit den textlichen Festsetzungen 2.3 und 2.4 wird erreicht, dass im Interesse eines schonenden 

Umgangs mit Grund und Boden die festgesetzte Grundflächenzahl nicht durch Module einer 

Freiflächen-Photovoltaikanlage überschritten werden darf.  

 

Mit dem zweiten Satz der textlichen Festsetzung 2.3 werden Überschreitungen der zulässigen 

Grundfläche durch Stellplätze und Nebenanlagen bis zu einer bestimmten Flächengröße zuge-

lassen.  

 

Die Vorschrift des § 19 Abs. 5 BauNVO wurde mit einer am 07.07.2023 in Kraft getretenen 

Änderung der BauNVO eingeführt. Nach dieser Vorschrift darf die zulässige Grundfläche in 

Gewerbe-, Industrie- und sonstigen Sondergebieten durch die Grundflächen von Anlagen zur 

Erzeugung von Strom und Wärme aus solarer Strahlungsenergie und Windenergie überschritten 

werden, soweit der Bebauungsplan nichts anderes festsetzt.  

 

Eine Überschreitung der zulässigen Grundfläche durch die Module der geplanten Freiflächen-

Photovoltaikanlage ist städtebaulich nicht gewollt und wird deshalb ausgeschlossen.  

 

 

5.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen  

 

Bauweise 

 

Im Sondergebiet wird keine bestimmte Bauweise festgesetzt, die Festsetzung einer Bauweise 

erscheint städtebaulich nicht erforderlich.  
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Überbaubare Grundstücksflächen 

 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch die Festsetzung von Baugrenzen gemäß 

§ 23 Abs. 3 BauNVO bestimmt. Die Baugrenzen ermöglichen eine möglichst optimale bauliche 

Ausnutzung des Plangebiets. 

 

Längs der A 14 wird die Baugrenzen mit einem Abstand von 3,0 m zu der Grenze des räumli-

chen Geltungsbereichs des Bebauungsplans festgesetzt.  

 

Längs der Bundesfernstraßen dürfen gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 FStrG Hochbauten jeder 

Art in einer Entfernung bis zu 40 Meter bei Bundesautobahnen nicht errichtet werden, jeweils 

gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn. Diese Vorschrift gilt gemäß § 9 Abs. 2c 

Satz 1 FStrG nicht für Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie.  

 

Längs der Landesstraße 65 wird die Baugrenze in dem Abschnitt längs zu dem Straßenflur-

stück 18 der Flur 12 der Gemarkung Aderstedt mit einem Abstand von 6,0 m zur Plangrenze 

festgesetzt und längs der L 65 in dem Abschnitt längs zu dem Straßenflurstück 13 der Flur 12 

der Gemarkung Aderstedt mit einem Abstand von 20,0 m zum Fahrbahnrand der L 65.  

 

Außerhalb der Ortsdurchfahrten dürfen gemäß § 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 StrG LSA längs der 

Landesstraßen Hochbauten jeder Art in einer Entfernung bis zu 20 Meter, gemessen vom äuße-

ren Rand der befestigten Fahrbahn, nicht errichtet werden. Eine Vorschrift, die entsprechend 

der in § 9 Abs. 2c Satz 1 FStrG Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsener-

gie von diesem Anbauverbot freistellt, gibt es im Straßengesetz für das Land Sachsen-Anhalt 

(StrG LSA) nicht. Somit haben die Module der geplanten Freiflächen-Photovoltaikanlage einen 

Abstand von 20 m zum Fahrbahnrand der L 65 einzuhalten. Die gewählten Baugrenzen ge-

währleisten die Einhaltung der Anbauverbotszone längs der L 65.  

 

Die Planzeichnung des Bebauungsplans soll zum Entwurf um eine Vermessung des dem Plan-

gebiet benachbarten Fahrbahnrands der L 65 ergänzt werden. Damit wird dann die Grenze der 

Anbauverbotszone längs der L 65 geometrisch eindeutig bestimmt werden können.  

 

Längs des nördlich angrenzenden Feldwegs wird die Baugrenze mit einem Abstand von 6,0 m 

zum Feldweg festgesetzt.  

 

Um das Feldgehölz herum wird eine Baugrenze mit einem Abstand von 8,0 m festgesetzt. Die 

Fläche des Feldgehölzes wird im Bebauungsplan als Grünfläche festgesetzt. Für den Abstand 

der Baugrenze zum Feldgehölz wird behelfsmäßig auf § 38 Abs. 1 Nachbarschaftsgesetz (NbG) 

zurückgegriffen. Nach § 38 Abs. 1 NbG hat Wald mit Gehölzen, die erfahrungsgemäß über 

4 Meter Höhe erreichen können von den benachbarten Grundstücken und anderem Wald ein 

Abstand von 8 Metern einzuhalten. Die räumliche Lage der Baugrenze um das Feldgehölz hält 

somit einen angemessenen Abstand zum Feldgehölz ein.  

 

 

5.4 Verkehrsflächen 

 

Das Plangebiet ist verkehrlich über den nördlich angrenzenden Feldweg an das übergeordnete 

Straßennetz angebunden. Der Feldweg stellt die Verbindung zur L 65 her. Vom Plangebiet aus 

soll keine direkte Zufahrt zur L 65 entstehen.  
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Der Bebauungsplan bezieht keine bestehenden Verkehrsflächen in dessen Geltungsbereich ein, 

setzt jedoch eine private Straßenverkehrsfläche fest. Diese befindet sich im nördlichen Rand-

bereich zwischen der nördlichen Baugrenze und dem angrenzenden Feldweg. Die festgesetzte 

Verkehrsfläche bildet die Neuanlage einer Zufahrt zu dem Feldweg. Die im Bebauungsplan 

festgesetzte Straßenverkehrsfläche hat eine Breite von 6,0 m.  

 

 

5.5 Versorgungsanlagen sowie Abfall- und Abwasserbeseitigung 

 

Elektroenergie 

 

Betreiber des Verteilnetzes für Strom im Gebiet der Stadt Bernburg (Saale) sind die Stadtwerke 

Bernburg. Im Plangebiet sind keine Leitungen und Anlagen der Stromversorgung der Stadt-

werke Bernburg vorhanden.  

 

Das Plangebiet wird jedoch in Nord-Süd-Richtung von einer Freileitung 110 kV der Mittel-

deutschen Netzgesellschaft (MITNETZ) Strom mbH gequert. Diese Leitung wird im Bebau-

ungsplan als oberirdische Versorgungsleitung festgesetzt. Für diese Leitung wird im Bebau-

ungsplan ein Leitungsrecht festgesetzt.  

 

Potentieller Netzanschlusspunkt ist diese öffentliche 110 kV-Leitung selbst.  

 

Der westliche Randbereich des Plangebiets liegt im Trassenkorridor der Trasse der Höchstspan-

nungsleitung Wolmirstedt – Isar, auch SuedOstLink genannt. Die Vorzugstrasse dieser Leitung 

verläuft jedoch westlich der A 14, so dass eine Realisierung dieser Leitung im räumlichen Gel-

tungsbereich des Bebauungsplans nicht in Betracht kommt.  

 

Gas 

 

Die Gemarkung Aderstedt wird durch die Stadtwerke Bernburg GmbH mit Gas versorgt. Eine 

Versorgung des Plangebiets mit Gas ist für die geplante Errichtung einer Freiflächen-Photovol-

taikanlage nicht erforderlich. Ob Bestandskabel der Stadtwerke Bernburg GmbH im Plangebiet 

vorkommen, wird bereits beim Betreiber angefragt. Die Angaben zu möglichen Bestandslei-

tungen im Plangebiet werden zum Entwurf vorliegen. 

 

Trinkwasser 

 

Die Versorgung der Gemarkung Aderstedt mit Trinkwasser erfolgt durch den Wasserzweck-

verband „Saale-Fuhne-Ziethe“. Ob Anlagen des Verbands im Plangebiet vorkommen, wird be-

reits beim Betreiber angefragt. Die Angaben zu möglichen Bestandsanlagen im Plangebiet wer-

den zum Entwurf vorliegen. 

 

Im Plangebiet liegen keine Fernwasserleitungen der Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz 

GmbH.  

 

Löschwasser 

 

Die Gemeinden haben gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 1 Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz des Lan-

des Sachsen-Anhalt (BrSchG) insbesondere für eine ausreichende Löschwasserversorgung 

Sorge zu tragen. Gemeinden im Sinne des Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetzes sind gemäß 
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§ 1 Abs. 1 BrSchG die Verbandsgemeinden und nicht die Mitgliedsgemeinden der Verbands-

gemeinden, so dass die Stadt Bernburg (Saale) für eine ausreichende Löschwasserversorgung 

Sorge zu tragen hat. Die Bemessungsgrundlage für den Grundschutz an Löschwasser ergibt 

sich aus dem DVGW-Arbeitsblatt W 405 (Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentli-

che Trinkwasserversorgung). Der Löschwasserbedarf ist in Abhängigkeit von der baulichen 

Nutzung und der Gefahr der Brandausbreitung zu ermitteln (Tabelle auf S. 6 des Arbeitsblat-

tes).  

 

Die Richtwerte für den Löschwasserbedarf geben gemäß Abschnitt 4.3 des Arbeitsblattes den 

Gesamtbedarf an, unabhängig davon, welche Entnahmemöglichkeiten jeweils bestehen und in 

welchem Umfang diese genutzt werden können. Die Richtwerte beziehen sich gemäß Ab-

schnitt 4.4 des Arbeitsblattes auf den Normalfall, d.h. auf die vorhandene bzw. im Bebauungs-

plan vorgesehene bauliche Nutzung. In der Regel soll das Löschwasser gemäß Abschnitt 4.5 

des Arbeitsblattes für eine Löschzeit von 2 Stunden zur Verfügung stehen.  

 

Baugebiete können abhängig vom Maß der baulichen Nutzung und der Gefahr der Brandaus-

breitung mehreren Spalten der Tabelle des Arbeitsblattes zugeordnet werden. Das Arbeitsblatt 

gibt keine Richtwerte für den Löschwasserbedarf in Sonstigen Sondergebieten an. Das Maß der 

baulichen Nutzung wird für Gewerbegebiete in der Tabelle des Arbeitsblattes durch die Zahl 

der Vollgeschosse und die Geschossflächenzahl definiert. Im Bebauungsplan wird weder die 

Zahl der Vollgeschosse noch die Geschossflächenzahl festgesetzt. Im Sonstigen Sondergebiet 

SO werden die Grundflächenzahl und die Höhe baulicher Anlagen festgesetzt. Die Höhe bau-

licher Anlagen wird so festgesetzt, dass keine baulichen Anlagen errichtet werden dürfen, die 

höher sind als Gebäude mit einem Vollgeschoss.  

 

Die Grundflächenzahl wird mit 0,8 festgesetzt. Angesichts der Hauptnutzung durch die Freiflä-

chen-Photovoltaikanlage und angesichts dessen, dass keine baulichen Anlagen errichtet werden 

dürfen, die höher sind als Gebäude mit einem Vollgeschoss, kann davon ausgegangen werden, 

dass eine Geschossflächenzahl von 0,7 eingehalten werden wird.  

 

Eine große Gefahr der Brandausbreitung besteht bei nicht feuerhemmenden Außenwänden und 

weichen Bedachungen. Eine kleine Gefahr der Brandausbreitung ist bei feuerhemmenden Au-

ßenwänden und harten Bedachungen gegeben. Eine mittlere Gefahr der Brandausbreitung setzt 

entweder feuerhemmende Außenwände oder harte Bedachungen voraus.  

 

Da im Gebiet des Bebauungsplans künftig nur bauliche Anlagen mit Außenwänden aus nicht-

brennbaren oder feuerhemmenden Baustoffen und mit harten Bedachungen zu erwarten sind, 

wird von einer kleinen Gefahr der Brandausbreitung ausgegangen. Bei kleiner Gefahr der 

Brandausbreitung beträgt der Löschwasserbedarf für Gewerbegebiete mit einer Geschossflä-

chenzahl von ≤0,7 und einer Zahl der Vollgeschosse von bis zu drei 48 m³/h.  

 

Aus der Löschzeit von 2 Stunden ergibt sich ein gesamter Löschwasserbedarf von 96 m³. Von 

den Löschwasserentnahmemöglichkeiten ausgehend werden gemäß Abschnitt 6.3 des Arbeits-

blattes Brandobjekte in einem Umkreis von jeweils 300 m erfasst.  

 

Die Lage der Hydranten wird beim Wasserzweckverband „Saale-Fuhne-Ziethe“ angefragt. Die 

Angaben zu den Standorten der Hydranten werden zum Entwurf vorliegen. An Hand der An-

gaben des Wasserzweckverbands wird ermittelt, ob eine ausreichende Löschwasserversorgung 

durch den Bestand abgedeckt werden kann. Sofern dies nicht der Fall ist, muss rechtzeitig vor 

dem Satzungsbeschluss ein Lösung vereinbart werden.  
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Abbildung 6: Tabelle 1 des DVGW-Arbeitsblatts W 405 „Bereitstellung von Löschwasser durch die 

öffentliche Trinkwasserversorgung“ 
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Abwasser 

 

Die Entsorgung des in der Gemarkung Aderstedt anfallenden Abwassers erfolgt durch den Was-

serzweckverband „Saale-Fuhne-Ziethe“. Angesichts der Hauptnutzung im Plangebiet durch die 

geplante Freiflächen-Photovoltaikanlage ist von einem Anfall an Schmutzwasser nicht auszu-

gehen. Das im Plangebiet anfallende Niederschlagswasser ist wie bisher großflächig verteilt auf 

der Fläche zu versickern (textliche Festsetzung 3.7).  

 

Telekommunikation 

 

Das Plangebiet ist nicht an das Telekommunikations-Festnetz der Deutschen Telekom AG an-

geschlossen. Angesichts der Hauptnutzung im Plangebiet durch die geplante Freiflächen-Pho-

tovoltaikanlage ist ein Anschluss an das Telekommunikationsnetz der Telekom nicht erforder-

lich. Eine Festsetzung von Leitungsrechten zugunsten der Deutschen Telekom AG im Plange-

biet ist nicht erforderlich.  

 

Abfall 

 

Die Abfuhr des Hausmülls erfolgt über die turnusmäßige Müllabfuhr an den erschlossenen 

Grundstücken, die durch den Kreiswirtschaftsbetrieb des Salzlandkreises durchgeführt wird. 

Die L 65 kann von 3-achsigen Müllfahrzeugen befahren werden. Wertstoffe werden gesondert 

in Containern erfasst. Angesichts der Hauptnutzung durch die geplante Freiflächen-Photovol-

taikanlage im Plangebiet ist dort mit einem Anfall von Abfall nicht zu rechnen.  

 

 

5.6 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 

Natur und Landschaft 

 

Im Sonstigen Sondergebiet SO ist auf dem Boden unter den Modulen der Freiflächen-Photo-

voltaikanlage ein biodiversitätsförderndes Pflegekonzept im Sinne des § 37 Abs. 1a Nr. 2 EEG 

anzuwenden.  

 

Mit der am 16.05.2024 in Kraft getretenen Gesetzesänderung wurde in § 37 EEG der Absatz 1a 

eingefügt. Mit dem neuen § 37 Abs. 1a EEG werden für geförderte Freiflächenanlagen natur-

schutzfachliche Mindestkriterien eingeführt, mit denen die Vereinbarkeit dieser Anlagen mit 

Natur und Landschaft weiter verbessert wird. Hierfür sieht die Norm einen Katalog von fünf 

Mindestkriterien vor, von denen die Betreiber mindestens drei erfüllen müssen. Die Mindest-

kriterien können als Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen berücksichtigt werden, soweit sie na-

turschutzrechtlich hierzu geeignet sind. Die Wahl der drei Kriterien obliegt den Betreibern der 

Freiflächenanlagen.  

 

Dabei können auch Mindestkriterien gewählt werden, die bereits aufgrund technischer oder 

baulicher Besonderheiten erfüllt werden, wie beispielsweise der Verzicht auf Pflanzenschutz- 

oder Düngemittel bei versiegelten Flächen. Das ermöglicht es, einen einheitlichen Katalog von 

Mindestkriterien für alle geförderten Freiflächenanlagen zu nutzen. Anderenfalls wäre ein an-

gepasster Katalog abhängig von der genutzten Freiflächenkategorie auszugestalten mit einer 

Zunahme an Komplexität und Abnahme an Transparenz des Ansatzes. Eine große Bedeutung 

kommt den Mindestkriterien insbesondere bei landwirtschaftlichen oder naturnahen Flächen zu 

(Bundestags-Drucksache 20/11180, S. 134) 
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Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gibt in einem Leitfaden Hinweise für 

die Praxis zu näheren Einzelheiten der verschiedenen Mindestkriterien sowie zu geeigneten 

Nachweisen. 

 

Durch die Festsetzungen dieses Bebauungsplans werden folgende Kriterien i.S.d. § 37 Abs. 1a 

EEG erfüllt: 

- auf den Boden unter der Anlage wird ein biodiversitätsförderndes Pflegekonzept ange-

wandt, (§ 37 Abs. 1a Nr. 2 EEG) 

- auf mindestens 10% der Fläche der Anlage werden standortangepasste Typen von Bioto-

pelementen angelegt, (§ 37 Abs. 1a Nr. 4 EEG) 

- die Anlage wird bodenschonend betrieben, indem auf der Fläche keine Pflanzenschutz- 

oder Düngemittel verwendet werden (§ 37 Abs. 1a Nr. 5a EEG) 

 

Das biodiversitätsfördernde Pflegekonzept soll nach dem Leitfaden des Bundesministeriums 

für Wirtschaft und Klimaschutz zu einer ökologischen Aufwertung des Bodens unter der Pho-

tovoltaik-Freiflächenanlage führen. Als „unter der Photovoltaik-Freiflächenanlage liegend“ 

sind alle mit technischen Einrichtungen be- bzw. überbauten Flächen (die durch Module über-

deckte Fläche) zu verstehen. Dem Anlagenbetreiber steht es frei, ob die Fläche unter der Pho-

tovoltaik-Freiflächenanlage gemäht (a) oder beweidet (b) wird. Im Falle der Mahd (a) ist das 

Mahdgut unter der Anlage abzuräumen. Auch die Beweidung muss nur unter der Photovoltaik-

Freiflächenanlage erfolgen. Das Kriterium findet keine Anwendung auf Flächen, die nicht un-

terhalb der PV-FFA liegen.  

 

Die Beweidung als Portionsweide kann intensiv oder extensiv erfolgen. Dabei soll die Fläche 

unter der PV-FFA aufgeteilt und nicht alle Flächenteile zeitgleich beweidet werden. Die Tiere 

sollen nicht zu lange in einem Abschnitt grasen, damit eine Übernutzung vermieden wird. 

 

Ziel des Kriteriums Nr. 4 ist nach dem Leitfaden, eine biodiversitätsfördernde Aufwertung der 

Fläche zu erreichen. Grundlage für die Bestimmung der zehn Prozent ist die Grundfläche des 

Gesamtvorhabens der durch Module überdeckten Fläche. Dem Anlagenbetreiber steht es frei, 

ob er die Biotopelemente auf den Flächen innerhalb des Solarparks oder auf unmittelbar an-

grenzenden Flächen oder auf einer Kombination dieser Flächen anlegt. Biotopstrukturen, die 

bereits vor Errichtung der Photovoltaik-Freiflächenanlage auf der Fläche des Gesamtvorhabens 

vorhanden waren und erhalten werden, können mitberücksichtigt werden.  

 

Als Biotopelemente kommen vorzugsweise für den betroffenen Naturraum typische Elemente 

in Betracht, zum Beispiel:  

• Heimische Gehölze und Hecken  

• Artenreiches Grünland durch Aussaat von artenreichem regionalen Saatgut  

• Vegetationsarme Rohboden-, Sand- oder Kiesflächen  

• Kleingewässer  

• Lesesteinhaufen oder Mauern aus gebietstypischem Material  

• Totholzhaufen oder Benjeshecken  

• Nisthilfen für Vögel, Fledermäuse oder Insekten (Je 5 Nisthilfen ist die Entstehung eines 

Biotops von zehn Quadratmetern anzunehmen) 

• Bienenburgen 

 

Im Sonstigen Sondergebiet SO sind auf mindestens 10% der Fläche der Anlage standortange-

passte Typen von Biotopelementen im Sinne des § 37 Abs. 1a Nr. 4 EEG anzulegen (textliche 

Festsetzung 3.3).  
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Das Feldgehölz mit einer Flächengröße von 2.878 m² ist im Sinne des Leitfadens eine Biotop-

struktur, die bereits vor der Errichtung der Photovoltaik-Freiflächenanlage auf der Fläche des 

Gesamtvorhabens vorhanden war. Nach der textlichen Festsetzung 3.9 sind im Sonstigen Son-

dergebiet SO die nicht überbaubaren Grundstücksflächen durch eine Ansaat als artenreiches 

Grünland zu entwickeln. Dabei handelt es sich um die Flächen längs vom Rand des Plangebie-

tes und um das Feldgehölz herum sowie um die Bereiche innerhalb der mit Leitungsrecht fest-

gesetzten Flächen. Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen außerhalb der Baugrenzen be-

laufen sich auf 5,3654 ha. Zusammen mit der Fläche des Feldgehölzes und der Ruderalflur 

ergibt sich eine Flächengröße von 5,6669 ha, dies entspricht einem Flächenanteil an der Ge-

samtfläche des Plangebietes von 11,5%. Somit wird das Kriterium nach § 37 Abs. 1a Nr. 4 EEG 

erfüllt.  

 

Im Sonstigen Sondergebiet SO dürfen keine Pflanzenschutz- oder Düngemittel verwendet wer-

den. Die Verwendung von Reinigungsmitteln ist nur zulässig, wenn diese biologisch abbaubar 

sind und die Verschmutzungen ohne den Einsatz der biologisch abbaubaren Reinigungsmittel 

nicht entfernt werden können. (textliche Festsetzung 3.4)  

 

Der Verzicht auf Pflanzenschutz- oder Düngemittel sowie chemische Reinigungsmittel soll zu 

einem ökologischen Betrieb der Anlage führen. Sofern der Anlagenbetreiber dieses natur-

schutzfachliche Mindestkriterium wählt, sind kumulativ sowohl der Verzicht auf Pflanzen-

schutz- oder Düngemittel (a) als auch die eingeschränkte Nutzung von Reinigungsmitteln (b) 

zu erfüllen.  

 

Insbesondere der Verzicht auf Pflanzenschutz- oder Düngemittel kann jedoch hinsichtlich der 

Nachweisführung durch den Anlagenbetreiber auf vorbelasteten Flächen schwierig sein. Dem 

Anlagenbetreiber steht es daher frei, die Belastung der Fläche mit Pflanzenschutz- oder Dün-

gemitteln vor Beginn der Errichtung (Ausgangszustand) zu erheben und dem Netzbetreiber den 

Ausgangszustandsbericht zur Verfügung zu stellen. 

 

Im Sonstigen Sondergebiet SO ist auf dem Boden unter den Modulen der Freiflächen-Photo-

voltaikanlage ein biodiversitätsförderndes Pflegekonzept im Sinne des § 37 Abs. 1a Nr. 2 EEG 

anzuwenden (textliche Festsetzung 3.1). Die Erfüllung dieses Mindestkriteriums könnte auf 

Verlangen beispielsweise durch entsprechende Verträge über die Lieferung des Mahdgutes 

oder die Beweidung der Fläche nachgewiesen werden. Die Formulierung der textlichen Fest-

setzung lässt die Wahl zwischen einer maximal zweischürigen Mahd zur Förderung der Bio-

diversität und Abräumen des Mahdguts und der Beweidung der Fläche als Portionsweide mit 

biodiversitätsfördernd an den Flächenertrag angepasster Besatzdichte.  

 

Die Unterkante von Einfriedungen im Sonstigen Sondergebiet SO muss zur Durchgängigkeit 

für Kleintiere einen Mindestabstand von 15 cm zur Geländehöhe aufweisen (textliche Festset-

zung 3.2). 

 

Sofern die Photovoltaik-Freiflächenanlage eingezäunt ist, muss die Durchgängigkeit für klei-

nere Tierarten gewährleistet werden, damit diese auf die Fläche des Solarparks gelangen kön-

nen. Hierfür ist ein Abstand zwischen Oberboden und Zaununterkante von 15 cm ausreichend. 

Auch ist auf die Verwendung von Stacheldraht im unteren Zaunbereich zu verzichten. In die-

sem Sinne gewährleistet die textliche Festsetzung 3.2 die Durchgängigkeit der Photovoltaik-

Freiflächenanlage für kleinere Tierarten.  
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Eine Veränderung der Höhenlage der Geländeoberfläche ist im Sonstigen Sondergebiet SO un-

zulässig. Eine Umlagerung von Boden im Bereich von Kabelgräben befestigten Wegen bzw. 

Stellflächen sowie Stellplätzen für Transformatoren und möglichen Löschwassereinrichtungen 

bleibt von dieser Festsetzung unberührt und zulässig. (textliche Festsetzung 3.5)  

 

Diese textliche Festsetzung dient dem Schutz des Bodens vor bautechnisch unnötiger Umlage-

rung.  

 

Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen des Bodens durch Versiegelung sind die Module von 

Freiflächen-Photovoltaikanlagen auf Verankerungen zu befestigen, die ohne Fundamente aus 

Beton in den Boden gerammt werden (textliche Festsetzung 3.6). Insbesondere die Bodenver-

siegelung durch die Errichtung der Module der Freiflächen-Photovoltaikanlage wird durch 

diese Festsetzung vermieden.  

 

Im Sonstigen Sondergebiet SO ist das anfallende Niederschlagswasser zu versickern (textliche 

Festsetzung 3.7). Die Festsetzung dient der Versickerung des im Sonstigen Sondergebiet anfal-

lenden Niederschlagswassers und somit der Vermeidung einer Verringerung der Grundwasser-

neubildung in der Folge der Verwirklichung des Bebauungsplans. 

 

Stellplätze und Verkehrsflächen sind nur in teildurchlässiger Bauweise mit einem mittleren Ab-

flussbeiwert Cm nach DIN 1986 „Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke“, 

Teil 100, Tabelle 9 (Ausgabe Dezember 2016)1, von höchstens 0,7 zulässig. Eine wasserdurch-

lässige Befestigung ist ausgeschlossen bei Fundamenten für Trafostationen und Löschwasser-

kissen. (textliche Festsetzung 3.8)  

 

Somit ist die Befestigung der Stellplätze und Verkehrsflächen nur in wasser- und luftdurchläs-

sigem Aufbau zulässig. Bodenversiegelungen werden dadurch auf das notwendige Maß be-

grenzt.  

 

Im Sonstigen Sondergebiet SO sind die nicht überbaubaren Grundstücksflächen durch eine An-

saat als artenreiches Grünland zu entwickeln (textliche Festsetzung 3.9).  

 

 

5.7 Grünflächen 

 

Auf einer Teilfläche des Flurstücks 6 der Flur 12 der Gemarkung Aderstedt ist ein Feldgehölz 

vorhanden, das als Landschaftselement registriert ist (ID-Nr. 430251). Landschaftselemente 

dürfen gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1 Agrarzahlungen-Verpflichtungenverordnung (AgrarZahlVer-

pflV) nicht beseitigt werden. Überwiegend mit gehölzartigen Pflanzen bewachsene Flächen, 

die nicht der landwirtschaftlichen Erzeugung dienen, mit einer Größe von mindestens 50 m² bis 

höchstens 2.000 m² sind gemäß § 8 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AgrarZahlVerpflV sind als Feldgehölze 

Landschaftselemente. Das Feldgehölz ist mit einer Flächengröße von 1.190 m² registriert.  

 

Das Feldgehölz wird umschlossen von dem Feldblock mit der Nummer DESTLI0500690024. 

Der Feldblock umschließt nicht nur das als Landschaftselement registrierte Feldgehölz, sondern 

auch eine Verbuschungsfläche unmittelbar nördlich des Feldgehölzes. Feldgehölz und 

 
1 Diese Norm kann bei der Beuth Verlag GmbH, Saatwinkler Damm 42/43, 13627 Berlin bezogen werden oder 

im Planungsamt der Stadt Bernburg (Saale) eingesehen werden.  
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Verbuschungsfläche haben zusammen eine Flächengröße von ca. 2.878 m² und werden im Be-

bauungsplan als Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Biotopverbund“ festgesetzt.  

 

 

5.8 Flächen für die Landwirtschaft 

 

Nahezu der gesamte Geltungsbereich des Bebauungsplans besteht aus Ackerflächen. Dabei 

handelt es sich um Flächen des Feldblocks „DESTLI0500690024“. Der gesamte Feldblock um-

fasst eine Fläche von 57,4090 ha. Durch die Umsetzung des Bebauungsplans werden 

49,1165 ha, das entspricht 85,6 % des gesamten Feldblocks, aus der ackerbaulichen Nutzung 

genommen.  

 

Nach der textlichen Festsetzung 1.2 ist auf einem Flächenanteil von mindestens 5 % des Sons-

tigen Sondergebiets eine Agri-PV-Anlage zu errichten. Im Sinne von § 37 Abs. 1 Nr. 3 

Buchst. a EEG müssen für eine Agri-PV-Anlage Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer 

Strahlungsenergie als besondere Solaranlagen auf Ackerflächen mit gleichzeitigem Nutzpflan-

zenanbau auf derselben Fläche errichtet werden. Durch die Zweifachnutzung wird Platz gespart 

(sparsamer Umgang mit Boden), außerdem können die Module den landwirtschaftlichen Kul-

turen Schutz vor Umwelteinwirkungen bieten (u.a Hitze, Hagel, Trockenheit).  

 

Nach § 12 Abs. 5 GAPDZV ist eine Agri-Photovoltaik-Anlage eine auf einer landwirtschaftli-

chen Fläche errichtete Anlage zur Nutzung von solarer Strahlungsenergie, die 

1. eine Bearbeitung der Fläche unter Einsatz üblicher landwirtschaftlicher Methoden, Ma-

schinen und Geräte nicht ausschließt und 

2. die landwirtschaftlich nutzbare Fläche unter Zugrundelegung der DIN SPEC 

91434:2021-052 um höchstens 15 Prozent verringert. 

 

Die konkrete Ausgestaltung der festgesetzten Agri-PV-Anlage bleibt dem Investor überlassen.  

 

 

5.9 Mit Leitungsrechten zu belastende Flächen 

 

Auf Teilflächen des Sonstigen Sondergebiet SO wird ein Leitungsrecht zugunsten der Mittel-

deutschen Netzgesellschaft (MITNETZ) Strom mbH für eine Freileitung 110 kV festgesetzt. 

Die mit Leitungsrechten zu belastende Fläche hat eine Gesamtbreite von 36,0 m. Innerhalb der 

mit Leitungsrechten belasteten Fläche ist das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern nicht 

zulässig. 

(textliche Festsetzung 4)  

 

Das Plangebiet wird in Nord-Süd-Richtung von einer Freileitung 110 kV der Mitteldeutschen 

Netzgesellschaft (MITNETZ) Strom mbH gequert. Die Breite des Leitungsrechtes entspricht 

der Breite des Schutzstreifens. Nach der textlichen Festsetzung 3.9 sind die nicht überbaubaren 

Grundstücksflächen des Sonstigen Sondergebiets durch Ansaat in ein artenreiches Grünland zu 

entwickeln. Der Schutzstreifen der Freileitung ist im Sinne der textlichen Festsetzung 3.9 eine 

nicht überbaubare Grundstücksfläche.  

 

 
2 Die genannte DIN-SPEC-Norm ist bei der Beuth Verlag GmbH, Berlin, zu beziehen und ist 

in der Deutschen Nationalbibliothek archivmäßig gesichert niedergelegt. 
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6. Kennzeichnung 
 

Bergbau 

 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt im Bereich der bergrechtlichen Bewilli-

gung 168/01 „Solfeld Bründelscher Berg“ für den Bodenschatz Kalisalz, Steinsalz und Sole. 

Rechtsinhaber dieser bergrechtlichen Bewilligung ist ebenfalls das Unternehmen K+S Minerals 

and Agriculture GmbH.  

 

Die Bergbauberechtigung wird im Bebauungsplan gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 2 BauGB als Fläche, 

unter der der Bergbau umgeht, gekennzeichnet.  

 

Das Bundesberggesetz (BBergG) sieht in § 110 vor, dass der Bauherr bei der Errichtung, Er-

weiterung oder wesentlichen Änderung einer baulichen Anlage den zu erwartenden bergbauli-

chen Einwirkungen auf die Oberfläche durch Anpassung von Lage, Stellung oder Konstruktion 

der baulichen Anlage Rechnung trägt. Zu diesen Anpassungsmaßnahmen zählt ggf. auch die 

Berücksichtigung von Grundwasserständen. 

 

 

7. Nachrichtliche Übernahmen 
 

Naturschutz 

 

Auf einer Teilfläche des Flurstücks 6 der Flur 12 der Gemarkung Aderstedt ist ein Feldgehölz 

vorhanden, das als Landschaftselement registriert ist (ID-Nr. 430251). Landschaftselemente 

dürfen gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1 Agrarzahlungen-Verpflichtungenverordnung (AgrarZahlVer-

pflV) nicht beseitigt werden. Überwiegend mit gehölzartigen Pflanzen bewachsene Flächen, 

die nicht der landwirtschaftlichen Erzeugung dienen, mit einer Größe von mindestens 50 m² bis 

höchstens 2.000 m² sind gemäß § 8 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AgrarZahlVerpflV sind als Feldgehölze 

Landschaftselemente. Das Feldgehölz ist mit einer Flächengröße von 1.190 m² registriert.  

 

Darüber hinaus sind Feldgehölze in Sachsen-Anhalt gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 22 

Abs. 1 Nr. 8 NatSchG LSA. Nach Nr. 34.2 der Biotoptypenrichtlinie des Landes Sachsen-An-

halt werden als Feldgehölze in der Regel flächige (bis 3 Hektar Größe), von gebietseigenen 

Laubholzarten dominierte Gehölzbestände der offenen Landschaft erfasst. Weiterhin können 

sie wertvolle Strukturformen aufweisen, dazu zählen bedeutsame Artenvorkommen oder kleine 

wertvolle Biotopstrukturen zum Beispiel ortsprägende oder mächtige Altbäume, deren Fällung 

oder generell die Fällung und Rodung von Gehölzen innerhalb von Feldgehölzen eine erhebli-

che Beeinträchtigung und Zerstörung darstellt. 

 

Da Feldgehölze nach Nr. 34.2 der Biotoptypenrichtlinie bis 3 Hektar Größe gesetzlich ge-

schützt sind und die Fläche kleiner als 3 Hektar ist, handelt es sich bei dieser Fläche auch um 

ein Feldgehölz als gesetzlich geschütztes Biotop.  

 

Handlungen, die zu einer Zerstörung oder einer sonstigen erheblichen Beeinträchtigung von 

gesetzlich geschützten Biotopen führen können, sind gemäß § 30 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG ver-

boten.  
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Das gesetzlich geschützte Biotop wird im Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 6 BauGB als eine 

nach anderen gesetzlichen Vorschriften festgesetzte Nutzungsregelung nachrichtlich übernom-

men.  

 

 

8. Umweltprüfung 

8.1 Einleitung 

 

Für die Belange des Umweltschutzes wird gemäß § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung 

durchgeführt, in der die voraussichtlichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Um-

weltbericht beschrieben und bewertet werden.  

 

 

8.1.1 Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung 

 

Wird eine Umweltprüfung für das Plangebiet oder Teile davon in einem Raumordnungs-, Flä-

chennutzungs- oder Bebauungsplanverfahren durchgeführt, soll die Umweltprüfung in einem 

zeitlich nachfolgend oder gleichzeitig durchgeführten Bauleitplanverfahren gemäß § 2 Abs. 4 

Satz 5 BauGB auf zusätzliche oder andere erhebliche Umweltauswirkungen beschränkt wer-

den, um Doppelprüfungen zu vermeiden. Diese Beschränkung auf zusätzliche oder andere er-

hebliche Umweltauswirkungen wird auch als Abschichtung bezeichnet. Bei der Umweltprü-

fung für den Bebauungsplan ist eine Abschichtung nicht möglich, da auf keine anderen Um-

weltprüfungen zurückgegriffen werden kann.  

 

Der Umweltprüfung werden die Festsetzungen des Bebauungsplans unterzogen. In der Um-

weltprüfung werden die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen der Festsetzun-

gen des Bebauungsplans ermittelt, beschrieben und bewertet.  

 

Nach § 2 Abs. 4 Satz 2 BauGB legt die Gemeinde für jeden Bauleitplan fest, in welchem Um-

fang und Detaillierungsgrad die Ermittlung der Belange des Umweltschutzes für die Abwägung 

erforderlich ist. Folgende Festlegungen wurden zu den einzelnen zu betrachtenden Schutzgü-

tern im Detail getroffen: 

 

Tiere und Pflanzen: 

Untersuchungsumfang: Geltungsbereich  

Detaillierungsgrad: Biotoptypen 

 

Boden: 

Untersuchungsumfang: Geltungsbereich  

Detaillierungsgrad: Bodenkarte 

 

Wasser: 

Untersuchungsrahmen: Geltungsbereich  

Detaillierungsgrad: Die beabsichtigte Regenwasserbeseitigung wird verbal beschrie-

ben.  
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Luft: 

Untersuchungsumfang: Geltungsbereich  

Detaillierungsgrad: gemäß Vorgaben aus der TA Luft, 39. BImSchV 

 

Klima: 

Untersuchungsumfang: Geltungsbereich  

Detaillierungsgrad: gemäß klimatischer Grundgegebenheiten 

 

Landschaft:  

Untersuchungsumfang: Geltungsbereich  

Detaillierungsgrad: gemäß Biotoptypen 

 

Menschen: 

Untersuchungsumfang: Geltungsbereich  

Detaillierungsgrad: Aspekt „Wohnen“: Feststellen schutzwürdiger und sonstiger Nut-

zungen.  

Aspekt „Erholung“: Beschreibung und Bewertung der Erholungs-

funktion des Betrachtungsraums 

 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter: 

Untersuchungsumfang: Geltungsbereich  

Detaillierungsgrad: Recherche von Denkmalen als Kulturgüter und von Leitungen 

als sonstige Sachgüter  

 

Wechselwirkungen bzw. Wirkungsgefüge: 

Bei möglichen Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern finden sie im Kapitel 

„Wechselwirkungen bzw. Wirkungsgefüge“ Berücksichtigung. 

 

Liegen Landschaftspläne oder sonstige Pläne nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. g BauGB vor, sind 

deren Bestandsaufnahmen und Bewertungen gemäß § 2 Abs. 4 Satz 6 BauGB in der Umwelt-

prüfung heranzuziehen. Der Landschaftsplan Aderstedt und Gröna (Froelich & Sporbeck 1998) 

wird als Grundlage für die Umweltprüfung zum Bebauungsplan herangezogen.  

 

 

8.1.2 Inhalt und Ziele des Bebauungsplans 

 

Die Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bebauungsplans, einschließlich 

der Beschreibung der Festsetzungen des Plans, muss nach Nr. 1a der Anlage 1 zum Baugesetz-

buch Angaben über Standort, Art und Umfang sowie Bedarf an Grund und Boden der geplanten 

Vorhaben enthalten. Die Ziele des Bebauungsplans können dem Kapitel 4 und die Inhalte des 

Bebauungsplans dem Kapitel 5 entnommen werden.  

 

 

8.1.3 Darstellung der festgelegten Ziele des Umweltschutzes 

 

Wie die einzelnen Ziele der in einschlägigen Fachgesetzen und im Landschaftsplan festgelegten 

Ziele des Umweltschutzes, die für den Bebauungsplan von Bedeutung sind, bei dessen Aufstel-

lung berücksichtigt werden, kann Kapitel 8.2 entnommen werden.  
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8.2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 

Schutzgut Gegenwärtiger Zustand und dessen Bewertung 
Auswirkungen auf die Umwelt,  

Maßnahmen  

Ziele der Fachgesetze und Fachpläne und deren 

Berücksichtigung 
Bewertung 

Tiere und 

Pflanzen 

Tiere: 

Artenschutzrechtliche Prüfung 

- Erforderlichkeit wurde mit der unteren 

Naturschutzbehörde des Salzlandkreises abgestimmt 

- Untersuchungen zu: Feldhamster, Feldlerche, Zug- 

und Rastvögel, Zauneidechse  

- Artenschutzfachbeitrag liegt nicht vor 

Biotoptypen  

Acker 

- „Intensiv genutzter Acker auf Löß-, Lehm- oder 

Tonboden“ (Code: AIB) 

Gehölze 

- „Feldgehölz aus überwiegend heimischen Arten“ 

(Code: HGA) 

- „Baumgruppe/ -bestand aus überwiegend heimischen 

Gehölzen“ (Code: HEC) 

Ruderalflur 

- „Ruderalflur, gebildet aus ausdauernden Arten“ 

(Code: URA) 

Pflanzenarten: 

keine gefährdete oder besonders geschützte Pflanzenart 

bekannt  

- westlich außerhalb Plangebiet Hecke entlang 

Autobahn A 14  

- südlich außerhalb Plangebiet Hecke entlang L 65 

Naturraum: Östliches Harzvorland und Börden 

Potentielle natürliche Vegetation (pnV): „Typischer  

- bei Umsetzung des 

Bebauungsplans Erhöhung 

überbauter Flächen 

- kein Verlust 

landwirtschaftliche 

Nutzfläche, da Fläche 

weiterhin landwirtschaftlich 

genutzt werden kann (z.B. 

Beweidung)  

- durch Aufgabe 

ackerbaulicher Nutzung 

Entwicklung Grünland unter 

und zwischen den Modulen 

(ökologische Aufwertung der 

Fläche) 

- Zaun als Barriere für Mittel- 

und Großsäuger 

(mittlere Bedeutung, da durch 

A 14 bereits Barriere vorhanden 

ist) 

- zur Durchgängigkeit für 

Kleintiere muss die 

Einfriedung einen 

Mindestabstand von 15 cm 

zur Geländehöhe aufweisen 

(textliche Festsetzung 3.2) 

- durch textliche Festsetzung 

3.1 biodiversitätsförderndes 

Pflegekonzept neuer Lebens- 

Fachgesetze:  

- Verletzungs- und Tötungsverbot (§ 44 Abs. 1 

Nr. 1 BNatSchG) 

- Störungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

- Entnahme- und Beschädigungsverbot (§ 44 

Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

- naturverträgliche Ausgestaltung der Photovol-

taik-Freiflächenanlage (§ 37 Abs. 1a Nr. 2 

EEG) 

- Anlage standortangepasste Typen von Bioto-

pelementen im Sinne des § 37 Abs. 1a Nr. 4 

EEG 

- Bodenschonender Betrieb der Anlage nach 

§ 37 Abs. 1a Nr. 5 EEG 

- Verbot von Beseitigung, Beschneidung und auf 

Stock setzen von Gehölzen außerhalb von Wäl-

dern, Kurzumtriebsplantagen oder gärtnerisch 

genutzten Grundflächen während der Vogel-

schutzzeit vom 1. März bis zum 30. September 

(§ 39 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

- Feldgehölz gesetzlich geschütztes Biotop (§ 22 

Abs. 1 Nr. 8 NatSchG LSA) 

- Feldgehölze sind flächige, von gebietseigenen 

Laubholzarten dominierte Gehölzbestände der 

offenen Landschaft (Biotoptypenrichtlinie 

Sachsen-Anhalt Nr. 34.2 Satz 2) 

- Schutz gilt für Feldgehölze aus überwiegend 

gebietseigenen Arten mit über 20 m²  

ausstehend 

Tabelle 1: Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 
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Schutzgut Gegenwärtiger Zustand und dessen Bewertung 
Auswirkungen auf die Umwelt,  

Maßnahmen  

Ziele der Fachgesetze und Fachpläne und deren 

Berücksichtigung 
Bewertung 

Tiere und 

Pflanzen 

(Forts.) 

Traubeneichen-Hainbuchenwald“  

ohne Bedeutung, weil auf Ackerflächen nicht entwickel-

bar) 

Schutzgebiete und -objekte:  

- Plangebiet liegt im Naturpark „Unteres Saaletal“ 

(westliche Grenze entlang A 14) 

- östlich der L 65 Landschaftsschutzgebiet „Saale“ 

- ca. 1,3 km östlich Gebiet von gemeinschaftlicher 

Bedeutung „Auenwälder bei Plötzkau“ (EU-

Code: DE 4236-301)  

- ca. 1,5 km südöstlich Gebiet von gemeinschaftlicher 

Bedeutung „Auenwald bei Plötzkau“ (EU-Code: DE 

4236-401) 

- ca. 2,0 km nördlich Gebiet von gemeinschaftlicher 

Bedeutung „Wipper unterhalb Wippra“ (EU-

Code: DE 4235-301) 

- Feldgehölz ist ein gesetzlich geschütztes Biotop  

raum 

- durch textliche Festsetzung 

3.3 sind auf mindestens 10% 

der Fläche der Anlage 

standortangepasste Typen 

von Biotopelemente 

anzulegen, Erhalt bestehender 

Biotopelemente inklusive 

- durch Erhalt Feldgehölz 

sowie Anlegung artenreiches 

Grünland auf nicht 

überbaubaren Flächen 

(textliche Festsetzung 3.9) 

Biotopelemente auf 11,5 % 

der Fläche  

- Verzicht auf Pflanzenschutz- 

und Düngemittel, nur 

biologisch abbaubare 

Reinigungsmittel zulässig 

(textliche Festsetzung 3.4) 

- Erhaltungsgebot für 

Feldgehölz  

- Verlust Lebensraum für an 

Acker gebundene Arten, z.B. 

Feldhamster, Feldlerche, 

Grauammer, Feldhase 

(Biotoptypenrichtlinie Sachsen-Anhalt Nr. 34.2 

Satz 5+6)  

(Feldgehölz wird als Grünfläche festgesetzt und 

somit vor Bebauung gesichert) 

 

Landschaftsplan „Aderstedt und Gröna“ 

- keine Ziele und Maßnahmen 

 

(Verglichen mit intensiv genutzten Ackerflächen 

führen Photovoltaik-Freiflächenanlagen, insbeson-

dere durch die Entwicklung eines Grünlands unter 

und zwischen den Modulen, zu einer ökologischen 

Aufwertung der Fläche; durch die textlichen Fest-

setzungen 3.1 bis 3.4, dem Erhalt des Feldgehölzes 

und der Entwicklung eines Grünlands auf nicht 

überbaubaren Flächen  positiver Effekt für Tiere 

und Pflanzen; ein Artenschutzfachbeitrag liegt 

nicht vor, daher Bewertung ausstehend) 

 

Fläche und 

Boden 
Fläche:  

- Plangebiet im Flächennutzungsplan als Fläche für 

die Landwirtschaft dargestellt 

- Inanspruchnahme von Fläche für die Errichtung 

einer Freiflächen-Photovoltaikanlage inklusive 

Verkehrsflächen sowie Stellplätze und 

Nebenanlagen unvermeidbar  

- Steigerung des Anteils von 

überbauter Fläche 

- geringfügige Verdichtung 

von Boden 

- geringfügige Versiegelung, 

jedoch hohe Beschattung 

- Beschattung des Bodens  

Fachgesetze:  

- sparsamer und schonender Umgang mit Grund 

und Boden, Wiedernutzbarmachung von 

Flächen, Begrenzung von Bodenversiege-

lungen auf das notwendige Maß (§ 1a Abs. 2 

Satz 1 BauGB)  

- Orientierungswert für die Obergrenze des  

nicht  

erheblich 

Tabelle 2: Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen (Forts.) 



Begründung des Bebauungsplanes Nr. 105 „Sondergebiet Erneuerbare Energien östlich der A 14 bei Aderstedt", Vorentwurf 
 

Seite 32 

Schutzgut Gegenwärtiger Zustand und dessen Bewertung 
Auswirkungen auf die Umwelt,  

Maßnahmen 

Ziele der Fachgesetze und Fachpläne und deren 

Berücksichtigung 
Bewertung 

Fläche und 

Boden 

(Forts.) 

- Bodenarbeiten zur Verlegung von Stromkabeln 

unvermeidbar 

- überbaute Flächen durch die Errichtung der 

Solarmodule unvermeidbar 

- Verschattung der Fläche durch Solarmodule 

Boden 

- Bodengesellschaften der Hochflächen 

Bodengroßlandschaften der Lössbörden 

- Plangebiet in der Landschaft der Grundmoräne 

(GÜK 400) 

- Bodenausgangsgestein: im Übergang zwischen 

Auensedimente und Lösse und Lössderivate, 

vorherrschend Tschernoseme aus Löss, gering 

verbreitet über Geschiebemergel oder 

glazifluviatilem Sand 

- Bodenartengruppe: Tonschluffe 

- Bodengesellschaft der Lössbörden 

- Bodenart der Oberböden: Tonschluffe 

- Boden im Übergang zwischen Gley-Tschernosem 

aus kalkhaltigen, tonig-schluffigen Ablagerungen in 

Flusstälern der Schwarzerdegebiete und 

Tschernosem / Braunerde aus Löss im Wechsel mit 

Rendzina aus Mergel- und Kalkstein 

- Geltungsbereich mit Ausnahme Mastfundamente der 

Freileitung unversiegelt und unverbaut, 

ausschließlich landwirtschaftlich genutzte 

Ackerfläche, geringe Naturnähe  

(= wenig Potenzial für natürliche 

Pflanzengesellschaften) 

- Versiegelungsgrad im Geltungsbereich: < 5 % 

- Plangebiet nach Landesentwicklungsplan nicht 

innerhalb Vorrang- oder Vorbehaltsgebiet für die  

schützt diesen vor 

Austrocknung und Verdunstung  

- durch Ausbleiben  regelmäßiger 

Bodenbearbeitung positiver 

Effekt für Boden  

- durch textliche Festsetzung 3.8 

sind Stellplätze und 

Verkehrsflächen teildurchlässig 

zu befestigen, dadurch 

Verminderung der Eingriffe in 

Fläche und Boden 

- durch die Festsetzung der 

Grundflächenzahl von 0,8 

Einhaltung des 

Orientierungswerts für die 

Obergrenze der 

Grundflächenzahl im Sonstigen 

Sondergebiet nach § 17 

BauNVO  

- zur Vermeidung von 

Beeinträchtigungen des Bodens 

durch Umlagerung ist im 

Plangebiet eine Veränderung 

der Höhenlage der 

Geländeoberfläche unzulässig 

(textliche Festsetzung 3.5) 

(Ausnahmen: Umlagerung von 

Boden im Bereich Kabelgräben, 

befestigten Wegen sowie 

Stellplätzen und Löschwasser-

einrichtungen)  

- zur Vermeidung von 

Beeinträchtigungen des  

Maßes der baulichen Nutzung im Sonstigen 

Sondergebiet (§ 17 BauNVO) 

- Flächen innerhalb des Sonstigen Sonderge-

bietes die nicht durch Gebäude oder bauliche 

Anlagen überbaut sind, sind wasseraufnah-

mefähig zu belassen oder herzustellen und 

zu begrünen oder zu bepflanzen (§ 8 Abs. 2 

Satz 1 und 2 BauO LSA) 

- Mutterboden, der bei der Errichtung und Än-

derung baulicher Anlagen sowie bei wesent-

lichen anderen Veränderungen der Erdober-

fläche ausgehoben wird, ist in nutzbarem Zu-

stand zu erhalten und vor Vernichtung oder 

Vergeudung zu schützen (§ 202 BauGB) 

 

Landschaftsplan „Aderstedt und Gröna“ 

- keine Ziele und Maßnahmen 

 

(stetige Nachfrage nach Flächen für Freiflä-

chen-Photovoltaikanlagen; keine nennenswerten 

Beeinträchtigungen des Bodens zu erwarten, die 

die Ertragspotentiale, die natürliche Standort-

eignung oder den Boden gefährden; die Errich-

tung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage ver-

siegelt bedeutend weniger Fläche als durch die 

festgesetzte Grundflächenzahl im Sonstigen Son-

dergebiet zulässig wäre; dadurch schonender 

Umgang mit Boden; Ziel erfüllt) 

 

Tabelle 3: Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen (Forts.) 
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Schutzgut Gegenwärtiger Zustand und dessen Bewertung 
Auswirkungen auf die Umwelt,  

Maßnahmen 

Ziele der Fachgesetze und Fachpläne und deren 

Berücksichtigung 
Bewertung 

Fläche und 

Boden 

(Forts.) 

Landwirtschaft Bodens durch Versiegelung sind 

im Plangebiet die Module von 

Freiflächen-Photovoltaikanlagen 

auf Verankerungen zu befestigen, 

die ohne Fundamente aus Beton in 

den Boden gerammt werden 

(textliche Festsetzung 3.6) 

  

Wasser  Oberflächengewässer: 

- keine im Geltungsbereich  

- sehr geringer mittlerer jährlicher 

Oberflächenabfluss 

Grundwasser:  

- Großraum: Mitteldeutsches Bruchschollenland 

- Teilraum: Oschersleben-Bernburger Scholle 

- Hydrologische Einheit: Unterer Buntsandstein 

- erdalkalisch-carbonatische, schwach sulfatische 

Wässer 

- weniger bedeutende Grundwasservorkommen  

- Grundwasser erdalkalische carbonatisch-schwach 

sulfatische und carbonatisch-sulfatische Wässer 

- Leitercharakter: Grundwasser-Geringleiter  

- Schutzpotential der Grundwasserüberdeckung: 

günstig 

Schutz-/ Überschwemmungsgebiete 

- Lage weder im Überschwemmungsgebiet noch im 

Hochwasserrisikogebiet (Extremhochwasser 

HQ 200) 

- keine Verringerung der 

Grundwasserneubildung durch die 

Errichtung der Solarmodule zu 

erwarten 

- anfallendes Niederschlagswasser 

ist im Plangebiet zu versickern 

(textliche Festsetzung 3.7) 

- Ausbringen von Pflanzenschutz- 

und Düngemitteln unzulässig, nur 

biologisch abbaubare 

Reinigungsmittel zulässig 

(textliche Festsetzung 3.4)  

- durch Verzicht auf das Ausbringen 

von Pflanzenschutz- und 

Düngemitteln keine Gefahr der 

Auswaschung in das Grundwasser 

(hohe Bedeutung) 

Fachgesetze: 

- Vermeidung einer Verschlechterung des men-

genmäßigen und chemischen Zustands des 

Grundwassers (§ 47 Abs. 1 WHG) 

 

Landschaftsplan „Aderstedt und Gröna“ 

- keine Ziele und Maßnahmen 

 

(keine nennenswerte Verringerung der Grundwas-

serneubildung durch Bodenversiegelung für die 

Errichtung der Freiflächen-Photovoltaikanlage 

sowie der Zuwegung, Nebenanlagen und Stell-

plätze im Sonstigen Sondergebiet zu erwarten; 

keine Auswaschung von Pflanzenschutz- und Dün-

gemitteln; Ziel erfüllt) 

nicht  

erheblich 

Tabelle 1: Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen (Forts.) 
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Schutzgut 
Gegenwärtiger Zustand und dessen  

Bewertung 

Auswirkungen auf die Umwelt, 

Maßnahmen 

Ziele der Fachgesetze und Fachpläne und  

deren Berücksichtigung 
Bewertung 

Luft  Immissionswerte der TA Luft, der 39. BImSchV für das 

Jahr 2022 (LANDESAMT FÜR UMWELTSCHUTZ 

2023) 

Hintergrundstation Bernburg (vorstädtisch/ städtisch) 

- Unterschreitung des verbindlichen Grenzwertes für 

NO2 im Jahresmittel 

- verbindlicher Grenzwert der 39. BImSchV für das 

Jahresmittel 40 µg/m³ NO2Überschreitung des WHO-

Richtwertes bzw. Interim Targets für Tagesmittel NO2 

- 99. Perzentil der Tagesmittel > 25 µg/m³ NO299 % 

das Tagesmittel unter 25 µg/m³ NO2 ab 2021 Grenze 

für Mittelwert 10 µg/m³ NO2  

(geringe Bedeutung, da durch Festsetzung der Nutzung im 

Geltungsbereich kein zusätzlicher Ausstoß von NO2 zu er-

warten ist) 

- die Messstation befindet sich ca. 5,6 km nordöstlich 

des Plangebiets 

(durch die Entfernung keine genauen Daten für das Plan-

gebiet) 

- Emissionen von 

Luftschadstoffen durch die 

Freiflächen-Photovoltaik-

anlage nicht zu erwarten  

- die Errichtung einer 

Freiflächen-Photovoltaik-

anlage trägt durch die 

Erzeugung von Strom aus 

erneuerbaren Energien zu einer 

Verbesserung der Luftqualität 

bei 

Fachgesetze:  

- Vermeidung von schädlichen 

Umwelteinwirkungen und von schweren 

Unfällen (§ 50 BImSchG) 

 

Landschaftsplan „Aderstedt und Gröna“ 

- keine Ziele und Maßnahmen 

 

 

(Ziel erfüllt, da schädliche Umwelteinwirkungen 

und schwere Unfälle im Sonstigen Sondergebiet 

mit den Festsetzungen zur Art der baulichen Nut-

zung im Geltungsbereich des Bebauungsplans 

nicht zu erwarten sind; Nutzung erneuerbarer 

Energien trägt zur Verbesserung der Luftqualität 

bei) 

nicht  

erheblich 

Klima - Acker und Feldgehölz als CO2-Speicher und 

Vegetation als Sauerstoffproduzent  

- Offenlandklima  

- Vorbelastung der Luft durch westlich angrenzende 

Autobahn A 14 und südlich angrenzende Landesstraße 

L 65 
Luftleitbahnen: 
- häufigste Windrichtung Westsüdwest  

- Freiflächen nördlich, östlich und südlich des Plange-

biets (Ackerflächen)  

- Luftzirkulation im Plangebiet möglich 

- kein Ausstoß von Emissionen 

durch die Freiflächen-

Photovoltaikanlage 
Beschattung des Bodens durch 

die Photovoltaik-Module 

verringert die lokale 

Überwärmung  

- Beschattung des Bodens durch 

die Photovoltaik-Module 

schützt vor Austrocknung des 

Bodens 
- eine zu hohe Beschattung kann 

das Ausbleiben der Vegetation  

Fachgesetze: 

- Schutz des Klimas 

(§ 1 Abs. 3 Nr. 4 BNatSchG)  

- Ermöglichung einer nachhaltigen Entwicklung 

der Energieversorgung Interesse des Klima- 

und Umweltschutzes (§ 1 Abs. 1 EEG) 

 

Landschaftsplan „Aderstedt und Gröna“ 

- keine Ziele und Maßnahmen 

 

(Ziel erfüllt, da keine negativen Auswirkungen auf 

das Klima zu erwarten sind; die Bereitstellung  

nicht  

erheblich 

Tabelle 1: Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen (Forts.) 
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Schutzgut Gegenwärtiger Zustand und dessen Bewertung 
Auswirkungen auf die Umwelt,  

Maßnahmen  

Ziele der Fachgesetze und Fachpläne und deren 

Berücksichtigung 
Bewertung 

Klima 

(Forts.) 

 verursachen  

- Luftzirkulation zwischen den 

Modulen weiterhin möglich 

- durch Selbstbegrünung wird 

sich unter und zwischen den 

Modulen ein Grünland 

entwickeln  

- Grünland als CO2-Speicher und 

Sauerstoffproduzent 

erneuerbarer Energien leistet einen Beitrag 

zum Klimaschutz; Luftzirkulation zwischen den 

Photovoltaik-Modulen weiterhin möglich) 

 

Landschaft - Plangebiet besteht weit überwiegend aus Ackerflächen  

- Plangebiet nach Grundsatz 6.2.1-8 vollständig 

innerhalb Vorbehaltsgebiet für die Landwirtschaft 2 

„Gebiet um Staßfurt-Köthen-Aschersleben“ 

(5. Entwurf REP Magdeburg) 

(geringe Bedeutung, da landwirtschaftliche Nutzung 

durch Beweidung weiterhin möglich) 

- ein Feldgehölz im Plangebiet  

- Baumgruppe und Ruderalflur im Plangebiet 

- westlich außerhalb Plangebiet Hecke entlang 

Autobahn A 14 

- südlich außerhalb Plangebiet Hecke entlang L 65 

- südlich, östlich und nördlich des Plangebiets weitere 

Ackerflächen 

gegenwärtig keine Photovoltaikanlage im Plangebiet 

oder dessen näheren Umgebung  

- Geländehöhe im Plangebiet steigt von Osten in Rich-

tung A 14 an 

- höchste Punkt ca. 102 m ü. NHN an der südlichen 

Spitze des Geltungsbereichs des Bebauungsplans am 

östlichen Rand des Plangebiets ca. 77 m ü. NHN 

- Höhenunterschied in Ost-West-Richtung ca. 25 m 

- Schaffung von Baurecht für 

bauliche Anlagen und 

Zuwegung in Sonstigen 

Sondergebieten 

- Entwicklung Grünland im 

Plangebiet durch natürliche 

Sukzession 

- Etablierung artenreiches 

Grünland auf nicht 

überbaubaren Flächen im 

Geltungsbereich (textliche 

Festsetzung 3.9) 

- Begrenzung der Oberkante der 

Module auf 4,0 m über dem 

Gelände  

(große Bedeutung, da durch die 

Festsetzung der zulässigen 

Oberkante der Module die 

Einsehbarkeit der Freiflächen-

Photovoltaikanlage begrenzt wird 

und somit deren Auswirkungen auf 

das Orts- und Landschaftsbild 

minimiert wird) 

Fachgesetze: keine 

 

Landschaftsplan „Aderstedt und Gröna“ 

- keine Ziele und Maßnahmen 

 

(durch Festsetzungen zum Maß der baulichen 

Nutzung werden die Auswirkungen auf das 

Orts- und Landschaftsbild minimiert, auf 

Grund der Größe der Anlage und der Einseh-

barkeit von der L 65 aus Richtung Aderstedt; 

Ziel nicht erfüllt) 

erheblich 

Tabelle 1: Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen (Forts.) 
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Schutzgut Gegenwärtiger Zustand und dessen Bewertung 
Auswirkungen auf die Umwelt,  

Maßnahmen  

Ziele der Fachgesetze und Fachpläne und  

deren Berücksichtigung 
Bewertung 

Biologische 

Vielfalt  

konkrete Angaben liegen nicht vor - Erzeugung Strom aus 

erneuerbarer Energie leistet 

Beitrag zur biologischen 

Vielfalt 

- Anlage standortangepasste 

Typen von Biotopelementen 

leistet Beitrag zur 

Biologischen Vielfalt 

(textliche Festsetzung 3.3) 

- Verzicht auf Pflanzenschutz- 

und Düngemittel leistet 

Beitrag zur Biologischen 

Vielfalt (textliche Festsetzung 

3.4) 

- Entwicklung eines Grünlands 

außerhalb der Baugrenzen 

leistet Beitrag zur 

Biologischen Vielfalt  

- Anwendung eines 

biodiversitätsförderndes 

Pflegekonzepts auf dem 

Boden unter der Anlage leistet 

Beitrag zur Biologischen 

Vielfalt (textliche Festsetzung 

3.1) 

- Verlust Lebensraum für an 

Acker gebundene Arten, z.B. 

Feldhamster, Feldlerche, 

Grauammer, Feldhase 

- Erhalt Feldgehölz leistet 

Beitrag zur Biologischen 

Vielfalt 

Fachgesetze: 

- Schutz der biologischen Vielfalt 

(§ 1 Abs. 2 BNatSchG) 

 

Landschaftsplan „Aderstedt und Gröna“ 

- keine Ziele und Maßnahmen 

 

(Entwicklung Grünland, Erhalt Feldgehölz sowie 

Anlegung artenreiches Grünland auf nicht überbau-

baren Flächen leistet Beitrag zur Biologischer Viel-

falt und bietet einer Vielzahl an Tieren und Pflanzen 

einen Lebensraum; Ziel erfüllt) 

nicht  

erheblich 

Tabelle 1: Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen (Forts.) 



Begründung des Bebauungsplanes Nr. 105 „Sondergebiet Erneuerbare Energien östlich der A 14 bei Aderstedt", Vorentwurf 
 

Seite 37 

Schutzgut Gegenwärtiger Zustand und dessen Bewertung 
Auswirkungen auf die Umwelt,  

Maßnahmen  

Ziele der Fachgesetze und Fachpläne und  

deren Berücksichtigung 
Bewertung 

Mensch und 

seine  

Gesundheit 

Wohnen: 

- gesamter Geltungsbereich des Bebauungsplans ak-

tuell nicht zu Wohnzwecken genutzt (Flächen für 

die Landwirtschaft)  

(ohne Bedeutung für Wohnzweck)  

Lärm  

- Vorbelastung durch westlich angrenzende 

Autobahn A 14 und südlich angrenzende L 65 

Erholung 

- gesamtes Plangebiet aktuell nicht zu Erholungs-

zwecken genutzt  

- nördlich, östlich und südlich des Plangebiets 

Ackerflächen   

- durch den Neubau einer 

Photovoltaik-Freiflächen-

anlage im Sonstigen 

Sondergebiet sind keine 

Auswirkungen auf die 

Wohnqualität zu erwarten 

- keine zusätzlichen 

Lärmquellen zu erwarten 

- Photovoltaik-Freiflächen-

anlagen stellen Strom aus 

erneuerbaren Energien zur 

Verfügung und leistet damit 

einen Beitrag zur 

menschlichen Gesundheit  

- keine zusätzlichen Emissionen 

von Luftschadstoffen aus 

Kraftfahrtzeugen durch die 

Aufstellung des Bebauungs-

plans zu erwarten 

Fachgesetze: 

- Vermeidung von schädlichen 

Umwelteinwirkungen und von schweren 

Unfällen (§ 50 BImSchG) 

 

Landschaftsplan „Aderstedt und Gröna“ 

- keine Ziele und Maßnahmen 

 

(Ziele erfüllt, da schädliche Umwelteinwirkungen 

und schwere Unfälle im Sonstigen Sondergebiet 

nicht zu erwarten sind; Strom aus erneuerbaren 

Energien leistet Beitrag zur menschlichen Gesund-

heit) 

nicht  

erheblich 

Kulturgüter 

und sonstige 

Sachgüter 

Kulturdenkmale: 

- kein Kulturdenkmal im Plangebiet und dessen 

näheren Umgebung 

Sachgüter: 

- Oberirdische Freileitung Mitnetz Strom 110 KV 

von Westen nach Osten   

(Auskunft über Leitungen für Gas und Wasser sowie 

Abwasser ausstehend) 

- Abgesehen von Masten der Freileitung keine 

baulichen Anlagen im Geltungsbereich 

- Festsetzung über Art und Bau-

weise der baulichen Anlagen 

im Bebauungsplan 

Umsetzung des Bebauungs-

plans hat keinen Einfluss auf 

die freie Sicht der Baudenk-

male 

- Festsetzung Leitungsrecht für 

Freileitung Mitnetz Strom 

Fachgesetze:  

- Erhaltungspflicht für archäologische Boden-

funde(§ 9 Abs. 3 DSchG LSA) 

- Genehmigungspflicht für Eingriffe in Kultur-

denkmale (§ 14 Abs. 1 DSchG LSA)  

 

Landschaftsplan „Aderstedt und Gröna“ 

keine Ziele und Maßnahmen 

nicht  

erheblich 

Tabelle 1: Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen (Forts.) 
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Schutzgut Gegenwärtiger Zustand und dessen Bewertung 
Auswirkungen auf die Umwelt,  

Maßnahmen 

Ziele der Fachgesetze und Fachpläne und  

deren Berücksichtigung 
Bewertung 

Vermeidung 

von Emissio-

nen 

- Emissionen durch angrenzende Autobahn A 14 

und Landesstraße L 65  

- Emissionen durch angrenzende 

landwirtschaftliche Ackernutzung 

- keine Emissionen von Luft-

schadstoffen durch den Neu-

bau der Photovoltaik-Freiflä-

chenanlage im Sonstigen Son-

dergebiet zu erwarten 

- zusätzliche Luftschadstof-

femissionen aus Kraftfahrzeu-

gen durch den Neubau der 

Freiflächen-Photovoltaikan-

lage im Sonstigen Sonderge-

biet nicht zu erwarten 

- Bereitstellung erneuerbarer 

Energie leistet Beitrag zur 

Vermeidung von Emissionen 

Fachgesetze:  

- Steigerung des Anteils des aus erneuerbaren 

Energien erzeugten Stroms am Bruttostromver-

brauch auf 80 Prozent im Jahr 2030 (§ 1 Abs. 2 

EEG 

 

Landschaftsplan „Aderstedt und Gröna“ 

- keine Ziele und Maßnahmen 

nicht  

erheblich 

sachgerechter 

Umgang mit 

Abfällen und 

Abwässern 

- gegenwärtig Versickerung von Regenwasser auf 

Acker 

- gegenwärtig kein Anfall von Abwasser im Gel-

tungsbereich des Bebauungsplans 

- gegenwärtig kein Aufkommen von Abfällen im 

Geltungsbereich des Bebauungsplans 

- Versickerung Regenwassers 

(textliche Festsetzung 3.7) 

- kein Aufkommen von 

Schmutzwasser zu erwarten  

- Plangebiet muss nicht an das 

Abwasserortsnetz angeschlos-

sen werden 

- kein Aufkommen von Abfall 

im Plangebiet zu erwarten  

Fachgesetze: keine 

 

Landschaftsplan „Aderstedt und Gröna“ 

- keine Ziele und Maßnahmen 

  

nicht  

erheblich 

erneuerbare 

Energien, 

Energieeffizi-

enz 

- keine Erzeugung und Bereitstellung von erneuer-

baren Energien im Plangebiet 

- westlich der A 14 Windpark 

- durch Photovoltaik-Freiflä-

chenanlage Erzeugung und 

Bereitstellung von Strom aus 

erneuerbaren Energien 

- Beitrag zum Ausbau erneuer-

barer Energien zur Energie-

versorgung 

Fachgesetze: 

- Steigerung des Anteils des aus erneuerbaren 

Energien erzeugten Stroms am Bruttostromver-

brauch auf 80 Prozent im Jahr 2030 (§ 1 Abs. 2 

EEG)  

- Ausbaupfad für die Steigerung der installierten 

Leistung von Solaranlagen (§ 4 Nr. 3 EEG) 

Landschaftsplan „Aderstedt und Gröna“ 

- keine Ziele und Maßnahmen 

 

Tabelle 1: Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen (Forts.) 
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Schutzgut Gegenwärtiger Zustand und dessen Bewertung 
Auswirkungen auf die Umwelt,  

Maßnahmen 

Ziele der Fachgesetze und Fachpläne und  

deren Berücksichtigung 
Bewertung 

Wirkungsge-

füge und 

Wechselwir-

kungen 

- Baurecht für die Errichtung einer Photovoltaik-

Freiflächenanlage auf bisher unbebauter Fläche 

- Acker ist Lebensraum für Fauna und Flora 

- Acker als Nahrungsgrundlage für Menschen und 

Nutztiere (Produktion von Nahrungsmitteln) 

- Plangebiet hat große Bedeutung als Kaltluftentste-

hungsgebiet 

- Bebauungsplan schafft Bau-

recht für Module der Photo-

voltaik-Freiflächenanlage so-

wie für Zuwegung, Nebenan-

lagen und Stellplätze  

- Neubau der Photovoltaik-Frei-

flächenanlage sowie von Zu-

wegungen führen zu überbau-

ter bzw. versiegelter Fläche 

- geringe Versiegelung des Bo-

dens 

- Errichtung der Photovoltaik-

Freiflächenanlage führt zu Be-

schattung des Bodens 

- weiterhin Versickerung Nie-

derschlag  

- Verlust von landwirtschaftlich 

genutzter Ackerfläche 

- Entwicklung und Anlegung 

von Grünland 

- Grünland als Lebensraum für 

Fauna und Flora 

weitere Zerschneidung der 

Landschaft für Großsäuger 

durch Einzäunung der Photo-

voltaik-Freiflächenanlage 

(geringe Bedeutung, da das Plan-

gebiet bereits durch A 14 abge-

schirmt ist) 

Fachgesetze: keine 

 

Landschaftsplan „Aderstedt und Gröna“ 

- keine Ziele und Maßnahmen 

 

(durch Entwicklung und Anlegung von Grünland so-

wie Herstellung der Durchgängigkeit für Kleintiere, 

und Erhalt des Feldgehölzes Herstellung sowie Er-

halt von Lebensraum; daher Ziel erfüllt) 

nicht  

erheblich 

Gesamtbewertung ausstehend 

Tabelle 1: Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen (Forts.) 
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8.3 Geprüfte Alternativen 

 

Alternativen als anderweitige Lösungsmöglichkeiten können grundsätzlich entweder die Art 

des Vorhabens (Vorhabensalternativen) oder den Standort des Vorhabens (Standortalternati-

ven) betreffen.   

 

Die Prüfung von Standortalternativen ist bei der Umweltprüfung im Bauleitplanverfahren 

räumlich auf das Gemeindegebiet beschränkt. Nach § 37 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. c EEG dürfen 

Gebote bei den Ausschreibungen für Solaranlagen des ersten Segments nur für Anlagen abge-

geben werden, die errichtet werden sollen auf einer Fläche, die kein entwässerter Moorboden 

ist und die die in § 35 Abs. 1 Nr. 8 Buchst. b BauGB genannten Voraussetzungen erfüllt, oder, 

soweit diese Voraussetzungen nicht vorliegen, die zum Zeitpunkt des Beschlusses über die Auf-

stellung des Bebauungsplans längs von Autobahnen in einer Entfernung von bis zu 500 Metern, 

gemessen vom äußeren Rand der Fahrbahn, errichtet werden soll (§ 37 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. c 

EEG). Die östliche Grenze des Geltungsbereichs des Bebauungsplans verläuft 500 m parallel 

zur östlichen Grenze des äußeren Rands der Fahrbahn der Autobahn A 14.  

 

Bei dem Plangebiet handelt es sich nicht um einen entwässerten Moorboden. Nach § 35 Abs. 1 

BauGB dürfen für die Zulässigkeit von Vorhaben im Außenbereich keine öffentlichen Belange 

entgegenstehen, außerdem muss die ausreichende Erschließung gesichert sein. Nach § 1 Abs. 1 

EEG ist insbesondere im Interesse des Klima- und Umweltschutzes die Transformation zu einer 

nachhaltigen und treibhausgasneutralen Stromversorgung, die vollständig auf erneuerbaren 

Energien beruht, zu erreichen. Dazu soll gemäß § 1 Abs. 2 EEG der Anteil des aus erneuerbaren 

Energien erzeugten Stroms am Bruttostromverbrauch im Staatsgebiet der Bundesrepublik 

Deutschland einschließlich der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone (Bundesgebiet) auf 

mindestens 80% im Jahr 2030 gesteigert werden. Bei der Transformation der Energieversor-

gung handelt es sich um ein politisches Ziel als ein Belang der Öffentlichkeit. Die ausreichende 

Erschließung des Plangebiets wird über den nördlich des Plangebiets verlaufenden ländlichen 

Weg „Weg zwischen Landesstraße L 65 und Bullenstedt“ sichergestellt.  

 

Für die Stadt Bernburg (Saale) liegt ein Standortkonzept zur Förderung von Photovoltaik-Frei-

flächenanlagen vor. Die Suche nach Potentialflächen des ursprünglichen Standortkonzepts und 

dessen 1. Fortschreibung richtete sich nach den Kriterien des EEG und beschränkte sich vor-

rangig auf Konversionsflächen, Deponien und den 110 m-Streifen entlang von Autobahnen und 

Bahnanlagen. Die im Standortkonzept aus dem Jahr 2011 empfohlenen Flächen sind nahezu 

vollständig belegt. In der Stadt Bernburg (Saale) bestehenden heute 10 Anlagen, die auf einer 

Gesamtfläche von 58,6 ha solare Strahlungsenergie erwirtschaften. Dies entspricht bei einer 

Gesamtfläche der Einheitsgemeinde der Stadt Bernburg (Saale) von 11.346 ha einem Flächen-

anteil von 0,5%. Um auf die derzeit steigende Nachfrage reagieren zu können, sollen mit der 

2. Fortschreibung des Standortkonzepts weitere Flächen nach einer aktualisierten Auswahlsu-

che ermittelt werden. Im 2. Entwurf der 2. Fortschreibung des Standortkonzeptes ist im Gebiet 

der Ortschaft Aderstedt der Geltungsbereich des Bebauungsplans als Fläche Nr. J26 östlich der 

A 14 mit einer Flächengröße von 47,6 ha enthalten. 

 

Standortalternativen könnten andere im 2. Entwurf der 2. Fortschreibung ausgewiesene Flächen 

sein. Der 2. Entwurf weist jedoch keine andere Eignungsfläche mit einer vergleichbaren Flä-

chengröße aus.  

 

Die nach § 1 EEG genannten Ziele sollen erreicht werden durch die Steigerung der installierten 

Leistung von Solaranlagen. In § 4 Nr. 3 EEG wird der Ausbaupfad für die Steigerung der 
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installierten Leistung von Solaranlagen festgelegt. Es besteht demnach in der gesamten Bun-

desrepublik Deutschland die Nachfrage sowie die Notwendigkeit nach Flächen für die politisch 

gewollte Herstellung erneuerbarer Energien. Eine Vorhabensalternative ist mit den Zielen und 

Zwecken des Bebauungsplans (Schaffung von Baurecht für eine Freiflächen-Photovoltaikan-

lage) nicht vereinbar.  

 

 

8.4 Zusätzliche Angaben 

8.4.1 Merkmale der verwendeten technischen Verfahren 

 

Die zur Bewertung der Leistungsfähigkeit angewandten Verfahren sind in Kapitel 8.2 enthal-

ten. Darüberhinausgehende Bewertungen wurden nicht durchgeführt.   

 

 

8.4.2 Hinweise auf Schwierigkeiten 

 

Die Erarbeitung des Umweltberichtes erfolgte auf der Grundlage der im Kapitel 8.2 genannten 

Unterlagen. Nach dem gegenwärtigen Wissensstand können nur orientierende Angaben zu den 

zu erwartenden erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen gemacht werden, da zu konkre-

ten Bauvorhaben bisher keine Planungen bekannt sind.   

 

Weitere Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben des Umweltberichtes bestan-

den nicht. Die Notwendigkeit des Umfangs des Artenschutzfachbeitrags wurde mit der unteren 

Naturschutzbehörde des Salzlandkreises abgestimmt, der Bericht liegt noch nicht vor.  

 

 

8.4.3 Überwachung 

 

Die Gemeinden überwachen gemäß § 4c Satz 1 BauGB die erheblichen Umweltauswirkungen, 

die aufgrund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten, um insbesondere unvorhergesehene 

nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und um in der Lage zu sein, geeignete Maß-

nahmen zur Abhilfe zu ergreifen. Gegenstand der Überwachung ist auch die Durchführung von 

Festsetzungen nach § 1a Abs. 3 Satz 2 BauGB und von Maßnahmen zum Ausgleich nach § 1a 

Abs. 3 Satz 4 BauGB.   

 

Die Überwachung beschränkt sich auf die erheblichen Umweltauswirkungen und die Maßnah-

men zum Ausgleich. Daraus folgt, dass im Umweltbericht für die Umweltauswirkungen auch 

die Erheblichkeitsschwellen zu bestimmen sind. Die Überwachung erstreckt sich auf alle er-

heblichen Umweltauswirkungen, die bei der Durchführung der Aufstellung des Bebauungs-

plans auftreten. Die Überwachung beschränkt sich nicht auf diejenigen erheblichen Umwelt-

auswirkungen, die bei der Verwirklichung der Projekte entstehen, für deren Zulassung der Be-

bauungsplan den Rahmen setzt.   

 

Zu den erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt gehören die vorhergesehenen und die un-

vorhergesehenen Auswirkungen auf die Belange des Umweltschutzes nach § 2 Abs. 4 Satz 1 

BauGB. In der Regel handelt es sich dabei um die im Umweltbericht beschriebenen 
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Auswirkungen. Andere Auswirkungen sind diejenigen, mit denen bei der Aufstellung des Be-

bauungsplans nicht gerechnet wird.  

 

Unvorhergesehene negative Auswirkungen sind vor allem Umweltauswirkungen, die in ihrer 

Intensität von den Prognosen des Umweltberichts abweichen. Diese Abweichungen sind im 

Sinne von Unzulänglichkeiten der Prognosen (fehlgeschlagene Prognosen) im Umweltbericht 

(z.B. hinsichtlich der vorhergesagten Intensität von Auswirkungen auf die Umwelt) oder im 

Sinne von unvorhergesehenen Auswirkungen zu verstehen, die aus veränderten Umständen au-

ßerhalb des Planinhalts resultieren, welche dazu geführt haben, dass bestimmte Annahmen in 

der Umweltprüfung teilweise oder ganz hinfällig geworden sind.  

 

Somit lassen sich drei Gruppen von erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt unterscheiden:  

- vorhergesehene erhebliche Umweltauswirkungen 

- unvorhergesehene erhebliche Umweltauswirkungen aufgrund fehlgeschlagener Prognosen  

- unvorhergesehene erhebliche Umweltauswirkungen aufgrund veränderter äußerer 

Umstände  

 

Durch den Bebauungsplan werden erhebliche Umweltauswirkungen für das Schutzgut „Land-

schaft“ prognostiziert. Eine Überwachung von erheblichen Umweltauswirkungen ist erforder-

lich.  

 

Gemäß § 4c Satz 1 BauGB müssen auch Ausgleichsmaßnahmen überwacht werden, sodass auf 

eine Überwachung dieser nicht verzichtet werden kann. Für den Bebauungsplan sind Maßnah-

men zum Ausgleich erforderlich.  

 

Die Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen, die aufgrund der Durchführung des 

Bebauungsplans eintreten, soll räumlich grundsätzlich auf den Geltungsbereich des Bebauungs-

plans beschränkt erfolgen. 

 

Die Gewinnung, Aufbereitung und Bewertung der Umweltinformationen wird den jeweiligen 

Fachbehörden zugeordnet. Schlussfolgerungen, die über eine rein fachliche Bewertung hinaus-

gehen und die Aufstellung des Bebauungsplans oder dessen Umsetzung berühren, bleiben der 

Stadt Bernburg (Saale) vorbehalten, da diese als Gemeinde verantwortlich für die Aufstellung 

des Bebauungsplans ist.  

 

Überwachung der Maßnahmen zum Aus-

gleich 
Zeitpunkt Zuständigkeit  Art der Durchführung 

Einhaltung der festgesetzten Grundflächen-

zahl und der Oberkante baulicher Anlagen 

Umweltauswirkungen: 

Beeinträchtigung der Sicht in die freie Land-

schaft; Beeinträchtigung der Sicht von Lan-

desstraße L 65 

Prüfen des Bauan-

trags (§ 63 

BauO LSA) bzw. 

Genehmigungs-

freistellung (§ 63 

BauO LSA) 

Untere Bauauf-

sichtsbehörde / 

Untere Natur-

schutzbehörde 

Baugenehmigung ggf. 

mit Auflagen, Bedin-

gungen und Vorbehalt 

Tabelle 4: Überwachung der Maßnahme zum Ausgleich 

 

Das Ziel der Überwachung, die Stadt Bernburg (Saale) in die Lage zu versetzen, geeignete 

Abhilfemaßnahmen zu ergreifen, wenn die Überwachung negative Auswirkungen auf die Um-

welt zu Tage fördert, die in der Umweltprüfung nicht berücksichtigt wurden, verpflichtet die 

Stadt Bernburg (Saale) jedoch nicht, diese Abhilfemaßnahmen auch tatsächlich zu ergreifen. 

Die im Rahmen der Überwachung gewonnenen Umweltinformationen sind lediglich auszuwer-

ten und im Hinblick auf die weitere Umsetzung des Bebauungsplans zu bewerten. 
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8.4.4 Gesamtbewertung 

 

Für die Bewertung der zu erwartenden erheblichen Umweltauswirkungen wird eine medien-

übergreifende Gesamtbewertung durchgeführt. Die medienübergreifende Gesamtbewertung 

der Umweltauswirkungen beruht auf qualitativen Gesichtspunkten, die zueinander in Bezie-

hung zu setzen sind. Die Gesamtbewertung hat die Aufgabe, im Hinblick auf eine wirksame 

Umweltvorsorge zu prüfen, ob der Bebauungsplan mit seinen Festsetzungen die gesetzlichen 

Umweltanforderungen erfüllt und entsprechend dem Wissensstand als umweltverträglich zu 

bewerten ist.   

 

Wesentliche Auswirkungen auf den Menschen werden nicht entstehen. Durch die Aufstellung 

des Bebauungsplans wird Baurecht geschaffen für die Errichtung von Photovoltaik-Modulen, 

einer Zufahrt, Nebenanlagen sowie Stellplätzen in einem Sonstigen Sondergebiet.  

 

Die Bewertung der Umweltauswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter zeigt, dass eine erheb-

liche nachteilige Umweltauswirkung für das Schutzgut „Landschaft“ festgestellt wird. Erheb-

liche nachteilige Umweltauswirkungen auf die anderen Schutzgüter sind auszuschließen. So-

lange eine erhebliche nachteilige Beeinträchtigung nur für das Schutzgut „Landschaft“ besteht, 

kann angenommen werden, dass in der medienübergreifenden Gesamtbewertung die Umwelt-

auswirkungen durch den Bebauungsplans als nicht erheblich einzustufen sind. Daher wird der 

Bebauungsplan mit den gesetzlichen Anforderungen an den Umweltschutz als vereinbar ange-

sehen.  

 

 

8.4.5 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

 

Der Umweltbericht enthält zunächst eine Einleitung. Anschließend folgen die Beschreibung 

und Bewertung der Umweltauswirkungen. Dieser Abschnitt besteht aus der Bestandsaufnahme 

des derzeitigen Umweltzustands, der Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands so-

wie den Zielen der Fachgesetze und deren Berücksichtigung bei der Aufstellung des Bebau-

ungsplans. Es folgt eine Aussage zu geprüften Planungsalternativen. Zusätzliche Angaben sind 

die verwendeten technischen Verfahren, Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstel-

lung der Angaben, Angaben zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt 

sowie die Gesamtbewertung.  

 

Die Ziele des Bebauungsplans können dem Kapitel 4 und die Inhalte des aufzustellenden Be-

bauungsplans dem Kapitel 5 entnommen werden.   

 

Die einzelnen festgelegten Ziele des Umweltschutzes können Tabelle 1 entnommen werden. 

Als Fachplan ist der Landschaftsplan der Gemeinde Aderstedt und der Gemeinde Gröna aus 

dem Jahr 1998 von Bedeutung.  

 

Neben der Beschreibung und Bewertung der einzelnen Schutzgüter werden die Ziele der Fach-

gesetze genannt. Es konnte festgestellt werden, dass an der dem Geltungsbereich des Bebau-

ungsplans nächstgelegenen Messstation des Lufthygienischen Überwachungs- und Informati-

onssystems Sachsen-Anhalt (LÜSA) „Hintergrundstation vorstädtisch/städtisch“ (Platz der Ju-

gend Bernburg) die WHO-Richtwerte für das Tagesmittel NO2 überschritten wurden. Da die 
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gesetzlichen Grenzwerte der 39. BImSchV für das Jahresmittel NO2 hingegen deutlich unter-

schritten werden, ist die Überschreitung der WHO-Richtwerte für die Aufstellung des Bebau-

ungsplans ohne Bedeutung.  
 

Für die Aufstellung des Bebauungsplans werden auf der Grundlage des derzeitigen Kenntnis-

stands die prognostizierten Umweltauswirkungen ermittelt. Danach lässt sich feststellen, dass 

erhebliche Umweltauswirkungen lediglich für das Schutzgut „Landschaft“ zu erwarten sind. 

Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen auf die anderen Schutzgüter sind auszuschließen. 

Solange eine erhebliche nachteilige Beeinträchtigung nur für das Schutzgut „Landschaft“ be-

steht, kann angenommen werden, dass in der medienübergreifenden Gesamtbewertung die Um-

weltauswirkungen durch die Aufstellung des Bebauungsplans als nicht erheblich einzustufen 

sind. Eine abschließende Bewertung des Schutzguts „Tiere und Pflanzen“ kann erst nach Vor-

lage des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags erfolgen. 

 

Die zur Bewertung der Leistungsfähigkeit angewandten Verfahren sind in Tabelle 1 enthalten. 

Darüberhinausgehende Bewertungen wurden nicht durchgeführt. Grundsätzlich ist für die Auf-

stellung eines Bebauungsplans eine Überwachung von deren Umweltauswirkungen durchzu-

führen. Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen auf das Schutzgut „Landschaft“ sind zu 

erwarten.  

 

Die Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen, die aufgrund der Durchführung der 

Aufstellung des Bebauungsplans eintreten, soll räumlich grundsätzlich auf den Geltungsbereich 

des Bebauungsplans beschränkt erfolgen. Die Gewinnung, Aufbereitung und Bewertung der 

Umweltinformationen wird den jeweiligen Fachbehörden zugeordnet. Schlussfolgerungen, die 

über eine rein fachliche Bewertung hinausgehen und die Aufstellung des Bebauungsplans oder 

deren Umsetzung berühren, bleiben der Stadt Bernburg (Saale) vorbehalten, da diese als Ge-

meinde verantwortlich für die Aufstellung des Bebauungsplans ist. Gemäß § 4c Satz 1 BauGB 

müssen auch Ausgleichsmaßnahmen überwacht werden, eine Ausgleichsmaßnahme ist jedoch 

nicht erforderlich.  

 

Der Umweltbericht zeigt, dass erhebliche Umwelteinwirkungen nur für das Schutzgut „Land-

schaft“ zu erwarten sind. Diese werden von der Stadt Bernburg (Saale) überwacht werden. Da-

her wird die Aufstellung des Bebauungsplans mit den gesetzlichen Umweltanforderungen als 

vereinbar angesehen.  

 

 

8.5 Verträglichkeit mit der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 

 

Projekte sind gemäß § 34 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG vor ihrer Zulassung oder Durchführung auf 

ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Natura 2000-Gebiets zu überprüfen. Pläne 

sind insbesondere auch Bebauungspläne (s. a. § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. b BauGB).  

 

Nach Nr. 2 Buchst. b der Anlage 1 zum BauGB soll der Umweltbericht eine Beschreibung und 

Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen mit einer eine Prognose über die Entwick-

lung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung; hierzu sind, soweit möglich, insbe-

sondere die möglichen erheblichen Auswirkungen während der Bau- und Betriebsphase der 

geplanten Vorhaben auf die Belange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a bis i BauGB zu beschrei-

ben. Zu diesen Belangen gehören auch die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 

2000-Gebiete.  
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„Natura 2000-Gebiete“ sind gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 8 BNatSchG Gebiete von gemeinschaftlicher 

Bedeutung und Europäische Vogelschutzgebiete. Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung 

sind gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 6 BNatSchG die in die Liste der Gebiete von gemeinschaftlicher 

Bedeutung nach Artikel 4 Abs. 2 Unterabs. 3 der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU (FFH-

Richtlinie, Richtlinie 92/43/EWG) eingetragenen Gebiete, auch wenn ein Schutz im Sinne des 

§ 32 Abs. 2 bis 4 BNatSchG noch nicht gewährleistet ist. In dem Durchführungsbe-

schluss 2024/433/EU der Kommission vom 02.02.2024 zur Verabschiedung einer siebzehnten 

aktualisierten Liste von Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung in der kontinentalen bio-

geografischen Region sind die Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung „Auenwälder bei 

Plötzkau“ (EU-Code: DE4236-301) und „Auenwald bei Plötzkau“ (EU-Code: DE 4236-401) 

als Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung enthalten. 

 

In einer Entfernung von etwa 1,3 km östlich zur östlichen Grenze des Geltungsbereiches des 

Bebauungsplans befindet sich ein Teilgebiet des Gebiets von gemeinschaftlicher Bedeutung 

„Auenwälder bei Plötzkau“. Ca. 1,5 km südöstlich befinden sich Teilgebiete des Vogelschutz-

gebiets „Auenwald bei Plötzkau“ sowie des FFH-Gebiets „Auenwälder bei Plötzkau“, mit iden-

tischer Grenze. Für die gemeldeten Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung besteht ein Ver-

schlechterungsverbot, jedoch kein Veränderungsverbot. Verboten sind – gemessen an den Er-

haltungszielen des jeweiligen Gebietes – erhebliche Beeinträchtigungen. In einer Entfernung 

von ca. 2,0 km nördlich des Geltungsbereichs des Bebauungsplans befindet sich zusätzlich das 

Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung „Wipper unterhalb Wippra“ (EU-Code: DE 4235-

301). Auf Grund der Entfernungen wird die Vorprüfung lediglich für die nächstgelegenen Ge-

biete von gemeinschaftlicher Bedeutung „Auenwälder bei Plötzkau“ und „Auenwald bei Plötz-

kau“ durchgeführt.  

 

Zunächst ist eine Vorprüfung durchzuführen. Die Vorprüfung wird im Rahmen des behördli-

chen Verfahrens mit abgearbeitet, das für die Genehmigung des Projekts oder zu seiner Anzeige 

vorgeschrieben ist. Wenn für die Zulassung oder Durchführung des Projektes eine Umweltver-

träglichkeitsprüfung vorgeschrieben ist, soll die Vorprüfung so weit wie möglich mit den Prüf-

schritten dieser Verfahren verbunden werden. 

 

Bei gestuften Verfahren ist die Vorprüfung im vorgelagerten Verfahren entsprechend dem Pla-

nungsstand des Vorhabens durchzuführen. Im nachfolgenden Zulassungsverfahren sollen die 

im vorgelagerten Verfahren ermittelten Sachverhalte so weit wie möglich zugrunde gelegt wer-

den. Die Vorprüfung ist deshalb Teil des Umweltberichts.  

 

Ziel der Vorprüfung ist zu untersuchen, ob die Aufstellung des Bebauungsplans einzeln oder 

im Zusammenwirken mit anderen Plänen oder Projekten geeignet ist, ein Gebiet von gemein-

schaftlicher Bedeutung erheblich zu beeinträchtigen. Die Eignung wird anhand einer überschlä-

gigen Einschätzung beurteilt. Kriterien für diese Einschätzung sind die Größe der Maßnahme, 

die Empfindlichkeit der Schutzgüter sowie die Schwere und Dauer der Auswirkungen. 

 

Beschreibung der Maßnahme 

 

Standort 

 

Das Plangebiet befindet sich befindet sich südwestlich von Aderstedt, direkt an der A 14. Die 

A 14 bildet die westliche Grenze, während die L 65 das Plangebiet im Süden begrenzt. Außer-

halb entlang der westlichen und südlichen Grenze des Plangebiets verlaufen Hecken.  
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Das Plangebiet ist weit überwiegend unversiegelt und wird landwirtschaftlich genutzt, Es 

befindet sich ein Feldgehölz im Geltungsbereich des Bebauungsplans.  

 

Das Plangebiet besteht aus den Flurstücken 2, 3, 4 (teilweise), 5 (tlw.), 6 (tlw.), 7 (tlw.), 8 (tlw.), 

9 (tlw.), 11 (tlw.), 12 (tlw.), 14 (tlw.), 15, 16 und 49 der Flur 12 innerhalb der Gemarkung 

Aderstedt. 

 

Art  

 

Wesentlicher Inhalt der Aufstellung des Bebauungsplans ist die Festsetzung eines Sonstigen 

Sondergebiets SO mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik“ mit der Schaffung von Baurecht 

für die Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage.  

 

Innerhalb des Sonstigen Sondergebiets wird die Grundflächenzahl (GRZ) mit 0,8 festgesetzt. 

Eine einheitliche Ausrichtung der Module ist nicht festgesetzt. Das Höchstmaß für die Höhe 

baulicher Anlagen für die Oberkante wird mit 4,0 m über Geländehöhe festgesetzt. Für die 

Unterkante von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie wird eine 

Höhe von 60 cm über Geländeoberfläche festgesetzt.  

 

In dem Sonstigen Sondergebiet wird gemäß § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO die Überschreitung 

der zulässigen Grundfläche ausgeschlossen.  

 

Die Verkehrserschließung erfolgt über den Ländlichen Weg „Weg zwischen Landesstraße L 65 

und Bullenstedt“ .  

 

Größe der Maßnahme  

 

Die gesamte Größe des Geltungsbereichs beträgt circa 49,12 ha. Davon wird der überwiegende 

Bereich als Sonstiges Sondergebiet SO festgesetzt. Dieser umfasst ca. 48,83 ha. 

 

Empfindlichkeit der Schutzgüter 

 

Der derzeitige Umweltzustand wurde bereits in Kapitel 8.2 beschrieben. Das Kapitel enthält 

auch Angaben zur Empfindlichkeit der einzelnen Schutzgüter im Einwirkungsbereich. Der Un-

tersuchungsrahmen wurde im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans für jedes Schutzgut 

gesondert festgelegt.  

 

Aufgrund des Abstands der Gebiete von gemeinschaftlicher vom Geltungsbereich von über 

1,0 km kommt es im Hinblick auf die Empfindlichkeit der Schutzgüter der Gebiete „Auenwäl-

der bei Plötzkau“ und „Auenwald bei Plötzkau“ ausschließlich auf die Empfindlichkeit gegen-

über von außen auf das Gebiet einwirkenden Beeinträchtigungen an. Die Größe der Betrach-

tungsräume der jeweiligen Schutzgüter spiegelt deren jeweilige Einwirkungsbereiche wider.  

 

Nur bei den Einwirkungsbereichen der Schutzgüter „Luft“ und „Landschaft“ kann davon aus-

gegangen werden, dass sie die Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung „Auenwälder bei 

Plötzkau“ und „Auenwald bei Plötzkau“ überhaupt erreichen können.  

 

Mögliche Beeinträchtigungen der Schutzgüter sind auch im Hinblick auf die Erhaltungsziele 

der Gebiete einzuschätzen. Die Erhaltungsziele sind gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 9 BNatSchG die 

Erhaltung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der in Anhang I der 
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FFH-Richtlinie aufgeführten Lebensräume und der in Anhang II dieser Richtlinie aufgeführten 

Tier- und Pflanzenarten, die in einem Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung vorkommen.  

 

Die in die Liste nach Artikel 4 Abs. 2 Unterabs. 3 der Richtlinie 92/43/EWG aufgenommenen 

Gebiete sind gemäß § 32 Abs. 2 BNatSchG entsprechend den jeweiligen Erhaltungszielen zu 

geschützten Teilen von Natur und Landschaft im Sinne des § 20 Abs. 2 BNatSchG zu erklären. 

Die Schutzerklärung bestimmt gemäß § 32 Abs. 3 Satz 1 BNatSchG den Schutzzweck entspre-

chend den jeweiligen Erhaltungszielen und die erforderlichen Gebietsbegrenzungen.  

 

Der gebietsbezogene Schutzzweck des Gebiets „Auenwälder bei Plötzkau“ ist in § 2 der Anlage 

Nr. 3.168 der „Landesverordnung zur Unterschutzstellung der Natura 2000-Gebiete im Land 

Sachsen-Anhalt“ (N2000-LVO LSA) bestimmt. Nach der Darstellung der Gebietskarte 

FFH 0164 (Maßstab: 1:10.000) ist das Gebiet in zwei Teile untergliedert. In der Verordnung 

sind die Angaben nicht nach Teilgebieten des Gebietes differenziert. Nach der Detailkarte „Ge-

biet von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiet)“ mit der Kartenblattnummer 2093 ist da-

von auszugehen, dass der in Anhang I der FFH-Richtlinie gelistete Lebensraumtyp „Hartholz-

auenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior oder Fraxinus 

angustifolia (Ulmenion minoris)“ (Code: 91F0) in dem den Plangebiet nächstgelegenen Teil 

des Gebiets „Auenwälder bei Plötzkau“ mit einem Abstand von etwa 1,3 km vorkommt.  

 

Von den genannten Lebensraumtypen ist der mit "*" markierte Typ „Auen-Wälder mit Alnus 

glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)“ 

(Code: 91E0*) ein prioritärer natürlicher Lebensraumtypen im Sinne des § 7 Abs. 1 Nr. 5 

BNatSchG, dabei handelt es sich um die in Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG mit dem Zei-

chen (*) gekennzeichneten Lebensraumtypen. 

 

Für das Gebiet „Auenwald bei Plötzkau“ ist der gebietsbezogene Schutzzweck in § 2 der An-

lage Nr. 3.15 N2000-LVO LSA bestimmt. Der Schutzzweck umfasst die Erhaltung eines in der 

Überflutungsaue der Saale gelegenen zusammenhängenden Hartholzauenwaldes südlich von 

Bernburg im Verbund mit Offenland und kleineren Altwassern, insbesondere für Mittelspecht, 

Rot- und Schwarzmilan sowie die Erhaltung oder die Wiederherstellung eines günstigen Erhal-

tungszustandes für bestimmte Vogelarten gemäß Artikel 4 Absatz 1 (Anhang I) VSchRL und 

Artikel 4 Absatz 2 VSchRL. 

 

Für das Gebiet „Auenwälder bei Plötzkau“ ist der gebietsbezogene Schutzzweck in § 2 der An-

lage Nr. 3.168 N2000-LVO LSA bestimmt. Der Schutzzweck umfasst die Erhaltung der über-

wiegend in der zeitweise überschwemmten Aue der Saale gelegenen und durch ihre Überflu-

tungsdynamik geprägten naturnahen, walddominierten Auenlandschaft mit ihren gebietstypi-

schen Lebensräumen, insbesondere der totholz-, struktur- und artenreichen Hart- und Weich-

holzauenwälder, Saalealtwasser, Hochstaudenfluren und der kleinflächigen Vorkommen arten-

reicher Auengrünländer sowie die Erhaltung oder die Wiederherstellung eines günstigen Erhal-

tungszustandes für bestimmte Lebensraumtypen Anhang I FFH-RL und bestimmte Arten ge-

mäß Anhang II FFH-RL. 

 

Schwere und Dauer der Auswirkungen 

 

Es sind Angaben zu machen über die Auswirkungen der Aufstellung des Bebauungsplans auf 

die Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung „Auenwälder bei Plötzkau“ und „Auwald bei 

Plötzkau“ und gegebenenfalls auf prioritäre Biotope oder prioritäre Arten.  

 
3 https://www.natura2000-lsa.de/upload/2_natura_2000/LVO/Karten/Detailkarten_FFH/FFH_Detail_209_n.pdf   

https://www.natura2000-lsa.de/upload/2_natura_2000/LVO/Karten/Detailkarten_FFH/FFH_Detail_209_n.pdf
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Einschätzung 

 

Die Einschätzung, ob die Aufstellung des Bebauungsplans mit seinen Festsetzungen geeignet 

ist, einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Projekten oder Plänen die Gebiete von ge-

meinschaftlicher Bedeutung erheblich zu beeinträchtigen, erfolgt in Anlehnung an die Metho-

den der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung. Eine Beeinträchtigung liegt vor, wenn ent-

weder einzelne Faktoren eines Wirkungsgefüges, z.B. eines Ökosystems, oder das Zusammen-

spiel der Faktoren negativ beeinflusst werden.  

 

Erheblich ist die Beeinträchtigung, wenn die Veränderungen oder Störungen in ihrem Ausmaß 

oder in ihrer Dauer dazu führen können, dass ein Gebiet seine Funktionen in Bezug auf ein oder 

mehrere Erhaltungsziele oder den Schutzzweck nur noch in deutlich eingeschränktem Umfang 

erfüllen kann. Es muss sich um Beeinträchtigungen handeln, die sich auf die zu schützenden 

Lebensraumtypen oder die zu schützenden Arten mehr als unerheblich und nicht nur vorüber-

gehend auswirken können.  

 

Grundsätzlich kann nur bei den Einwirkungsbereichen der Schutzgüter „Luft“ und „Land-

schaft“ davon ausgegangen werden, dass sie überhaupt die „Auenwälder bei Plötzkau“ errei-

chen können. Aufgrund des Abstands der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung vom Gel-

tungsbereich von mehr als 1,0 km und der Art der in der Aufstellung des Bebauungsplans fest-

gesetzten Nutzungsarten sind Beeinträchtigungen auch für diese Einwirkungsbereiche nicht zu 

erwarten. Das Schutzgut „Landschaft“ umfasst vorwiegend den Aspekt des Landschaftsbildes. 

Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes, die von außen in die Gebiete von gemeinschaftli-

cher Bedeutung hineinwirken, können jedoch – auch im Zusammenwirken mit anderen Plänen 

oder Projekten – nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen der genannten Lebensräume führen. 

 

Bewertung 

 

Ziel der Vorprüfung ist zu untersuchen, ob der Plan einzeln oder im Zusammenwirken mit an-

deren Plänen oder Projekten geeignet ist, ein Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung erheb-

lich zu beeinträchtigen. Die Eignung wird anhand einer überschlägigen Einschätzung beurteilt. 

 

Die Beschreibungen der einzelnen Kriterien zeigen, dass die Aufstellung des Bebauungsplans 

– gemessen an den Erhaltungszielen der Gebiete – voraussichtlich nicht geeignet ist, die Ge-

biete von gemeinschaftlicher Bedeutung erheblich zu beeinträchtigen. Deshalb wird einge-

schätzt, dass die Aufstellung des Bebauungsplans den Projektbegriff im Sinne des § 34 Abs. 1 

Satz 1 BNatSchG nicht erfüllt. Es ist auch zu untersuchen, ob die Aufstellung des Bebauungs-

plans im Zusammenwirken mit anderen Projekten oder Plänen geeignet ist, die Gebiete von 

gemeinschaftlicher Bedeutung erheblich zu beeinträchtigen. Gegenwärtig wird die 10. Ände-

rung des Gemeinsamen Flächennutzungsplanes der Verwaltungsgemeinschaft Bernburg für die 

Stadt Bernburg (Saale) mit Ortsteil Aderstedt und die Gemeinde Gröna aufgestellt. Diese bein-

haltet die Flächen auf der dem Plangebiet gegenüberliegenden Seite der A 14. Ziel der 10. Än-

derung ist die Erweiterung des Windparks sowie die Schaffung von baurechtlichen Vorausset-

zungen für die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage. Es ist auch im Zusammenwir-

ken dieser beiden Projekte nicht ersichtlich, wie diese die Gebiete von gemeinschaftlicher Be-

deutung erheblich beeinträchtigen können.   

 

Deshalb wird die Aufstellung des Bebauungsplans auch im Zusammenwirken mit anderen Pro-

jekten oder Plänen nicht als geeignet angesehen, die Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung 

„Auenwälder bei Plötzkau“ und „Auwald bei Plötzkau“ erheblich beeinträchtigen zu können.  
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8.6  Eingriffsregelung 

 

Im Rahmen der Berücksichtigung der Eingriffsregelung in der Abwägung bei der Aufstellung 

des Bebauungsplans ist zunächst zu prüfen, ob ein Eingriff in Natur und Landschaft vorliegt. 

Eingriffe sind gemäß § 14 Abs. 1 BNatSchG Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von 

Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden 

Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das 

Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können. Beurteilungsmaßstab sind die aufgrund der 

Festsetzungen der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwartenden Auswirkungen auf Natur 

und Landschaft.  

 

Ermittlung des erforderlichen Umfangs zum Ausgleich 

 

Die Bewertung und die Bilanzierung der Eingriffe, die durch die Verwirklichung der Aufstel-

lung des Bebauungsplans zu erwarten sind, erfolgt für den gesamten Geltungsbereich der Auf-

stellung des Bebauungsplans. Für die Bewertung, Bilanzierung und die Ermittlung des Aus-

gleichsbedarfs sowie der Ausgleichsmaßnahmen wird die „Richtlinie über die Bewertung und 

Bilanzierung von Eingriffen im Land Sachsen-Anhalt“ (Bewertungsmodell Sachsen-Anhalt) 

angewendet. Das Bewertungsmodell Sachsen-Anhalt stellt ein standardisiertes Verfahren zur 

einheitlichen naturschutzfachlichen Bewertung der Eingriffe und der für den Ausgleich erfor-

derlichen durchzuführenden Maßnahmen dar.  

 

Grundlage für die Einstufung der Biotoptypen in diesem Bewertungsmodell ist die „Kartieran-

leitung zur Kartierung und Bewertung der Offenlandlebensraumtypen nach Anhang I der FFH-

Richtlinie im Land Sachsen-Anhalt“ des Landesamtes für Umweltschutz (Stand: 11.05.2010).  

 

Grundlage des Bewertungsverfahrens ist die Erfassung und Bewertung von Biotoptypen, diese 

erfolgt sowohl für die unmittelbar von einem Eingriff betroffenen Flächen als auch für die Flä-

chen, auf denen Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt werden sollen. In der Bewertungsliste des 

Modells wurde jedem Biotoptyp entsprechend seiner naturschutzfachlichen Wertigkeit ein Bi-

otopwert zugeordnet, der maximal 30 Wertstufen erreichen kann.  

 

Die Wertstufen der Biotoptypen werden mit den jeweils betroffenen Flächengrößen multipli-

ziert. Aus dem Vergleich der so ermittelten dimensionslosen Indizes wird die eingriffsbedingte 

Differenz nach dem Eingriff ermittelt. Diese Differenz stellt gleichzeitig das Maß für den er-

forderlichen Ausgleichsumfang dar.  

 

Für die Bewertung und Bilanzierung der Ausgleichsmaßnahmen wurde die Ausgangssituation 

differenziert erfasst. Aus der Differenz zwischen der Ausgangssituation der Standorte der Aus-

gleichsmaßnahmen und der zu erwartenden naturschutzfachlichen Wertigkeit der Ausgleichs-

flächen nach erfolgter Durchführung der Maßnahmen ergibt sich die Veränderung der natur-

schutzfachlichen Werte der Flächen.  

 

Der Ausgangszustand wird hierzu mit Hilfe der Biotopwerte des Bewertungsmodells, der Zu-

stand nach dem Ausgleich anhand der Planwerte des Modells bewertet und diese jeweils mit 

den betroffenen Flächengrößen multipliziert.  
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Beschreibung der vorhandenen Biotop- und Nutzungstypen 

 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst das Sonstige Sondergebiet SO sowie Ver-

kehrsflächen. Das festgesetzte Baugebiet des Sonstigen Sondergebiets erstreckt sich auf Flä-

chen, die im bisherigen Außenbereich im Sinne des § 35 BauGB liegen und im Gemeinsamen 

Flächennutzungsplan für die Verwaltungsgemeinschaft Bernburg als Fläche für die Landwirt-

schaft dargestellt sind.  

 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind aufgrund von dessen Festsetzungen Veränderun-

gen der Nutzung von Grundflächen im Sinne des § 14 Abs. 1 BNatSchG zu erwarten.  

 

Grundlage für die Bewertung und Bilanzierung des Ausgangszustands ist eine Anfang Septem-

ber 2024 durchgeführte Biotop- und Nutzungstypenkartierung. Die Bewertung des Biotop- so-

wie Planwerts erfolgt für den gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplans gemeinsam. 

Die überwiegenden Flächen des Plangebietes bestehen aus intensiv genutzten Ackerflächen und 

werden daher dem Biotoptypen „Intensiv genutzter Acker auf Löß-, Lehm- oder Tonboden“ 

(Code: AIB) bewertet. Innerhalb des Flurstücks 6 befindet sich eine Gehölz dominierte Fläche. 

Mit Wuchshöhen unter 5,0 m wurden Gemeine Eschen (Fraxinus excelsior), Berg-Ahorn (Acer 

pseudoplatanus), Schlehen (Prunus spinosa) und Schwarzer Holunder (Sambucus nigra) auf-

genommen, als ausgewachsene Bäume wurden die Robinien (Robinia pseudoacacia), Berg-

Ahorn (Acer pseudoplatanus) und Pappeln (Populus spec.) kartiert. Diese Baum-Strauch-

Gruppe wird dem Biotoptyp „Feldgehölze aus überwiegend heimischen Arten“ (Code: HGA) 

zugeordnet. 

 

Innerhalb des Flurstücks 2, welches am nordwestlichen Ackerrand liegt, befindet sich eine Flä-

che mit weiteren Gehölze, zwischen denen eine Brennnessel-Ruderalflur wächst, diese Flächen 

werden als „Ruderalflur, gebildet aus ausdauernden Arten“ (Code: URA) aufgenommen. Inner-

halb dieser Ruderalflur befindet sich eine Aufschüttung von Ziegelsteinen. Im nördlichen sowie 

südlichen Abschnitt dieser Ruderalflur wachsen Gehölze, dabei handelt es sich um Schwarzen 

Holunder (Sambucus nigra), Schlehen (Prunus spinosa) und Roten Hartriegel (Cornus 

sanguinea). Diese Gehölze werden dem Biotoptypen „Baumgruppe/ -bestand aus überwiegend 

heimischen Gehölzen“ (Code: HEC) zugeordnet.  

 

Aus Richtung Westen nach Nordosten verläuft eine oberirdische Freileitung von Mitnetz 

Strom. Zwei Masten dieser Freileitung befinden sich innerhalb des Plangebiets. Die vier Mast-

füße weisen jeweils ein Fundament von weniger als 1 m² auf, sodass diese Flächen nicht separat 

bewertet werden. Zwischen den Fundamenten befinden sich Ruderalfluren, sodass diese Flä-

chen ebenfalls als „Ruderalflur, gebildet aus ausdauernden Arten“ (Code: URA) bewertet wer-

den.  
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Abbildung 7: Lageplan Biotop- und Nutzungstypen Bestand 
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Abbildung 8: Zeichenerklärung Lageplan Biotop- und Nutzungstypen Bestand 

 

Es ergibt sich für den Geltungsbereich folgender Biotopwert: 

 

Biotoptyp Code 
Biotopwert je 

m² 

Flächengröße 

 in m² 
Biotopwert 

Intensiv genutzter Acker auf Löß-, Lehm- oder 

Tonboden 

(weit überwiegender Geltungsbereich) 

AIB 5 487.083 2.434.915 

Baumgruppe/ -bestand aus überwiegend heimi-

schen Gehölzen 

(innerhalb Flurstück 2) 

HEC 20 391 7.820 

Feldgehölz aus überwiegend heimischen Arten 

(innerhalb Flurstück 6) 
HGA 22 2.878 63.316 

Ruderalflur, gebildet aus ausdauernden Arten 

(innerhalb Flurstück 2 sowie im Bereich Masten)  
URA 14 913 12.782 

Summe  - - 491.265 2.518.833 

Tabelle 5: Ermittlung Eingriffsflächenwert im Geltungsbereich 

 

Der Biotopwert innerhalb des Geltungsbereiches beträgt 2.518.833.  

 

Zu erwartender Zustand von Natur und Landschaft 

 

Die Berechnung des Planwertes beruht auf der festgesetzten Grundflächenzahl sowie weiteren 

getroffenen Festsetzungen. Die Überschreitungsmöglichkeit der zulässigen Grundfläche nach 

§ 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO und § 19 Abs. 5 BauNVO werden im Bebauungsplan für das Sons-

tige Sondergebiet SO ausgeschlossen (textliche Festsetzungen 2.3 und 2.4). Für das Sonstige 

Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik“ wird eine Grundflächenzahl von 0,8 
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festgesetzt. Somit wird mit einem überbaubaren Grundstücksflächenanteil von 80 % ausgegan-

gen.  

 

Nach Herden et al. 2009 ist für die Etablierung einer geschlossenen Vegetationsdecke unter den 

Modulen eine einheitliche Ausrichtung der Module sowie ein Abstand der Unterkanten der 

Module von mindestens 0,8 m über Gelände notwendig. Dieser Bebauungsplan setzt nicht fest, 

dass die Module alle in dieselbe Himmelsrichtung auszurichten sind. Die Unterkante der Mo-

dule soll einen Mindestabstand von lediglich 0,6 m über Gelände aufweisen muss. Somit ist mit 

Lichtmangel verursachten Narbenschäden in der Vegetationsdecke zu rechnen. Dementspre-

chend wird der durch Module überbaubare Anteil des Plangebiets als „Devastiertes Grünland 

mit starken Narbenschäden“ (Code: GSX) bewertet. Da der Biotoptyp keinen Planwert aufweist 

wird er nach seinem Biotopwert bewertet.  

 

Gemäß der textlichen Festsetzung 2.3 sind innerhalb des überbaubaren Flächenanteils 3.000 m² 

zur Errichtung von Stellplätzen und Nebenanlagen notwendig. Diese Flächen werden daher als 

„Befestigter Platz“ (Code: VPZ) und nicht als „Devastiertes Grünland mit starken Narbenschä-

den“ (Code: GSX) bewertet.  

 

Auf Grund der festgesetzten hohen Grundflächenzahl und der zu erwartenden geringen Reihen-

abständen der Module wird erwartet, dass es auch zwischen den Modulen zu vegetationslosen 

Bereichen auftreten können. Daher werden auch die Flächen zwischen den Modulen als „De-

vastiertes Grünland mit starken Narbenschäden“ (Code: GSX) aufgenommen.  

 

Gemäß der textlichen Festsetzung 3.9 sind die nicht überbaubaren Grundstücksflächen inner-

halb des Sonstigen Sondergebiets durch eine Ansaat als artenreiches Grünland zu entwickeln. 

Diese Flächen werden ebenfalls als „Mesophiles Grünland“ (Code: GMA) bewertet.  

 

Das Feldgehölz innerhalb des Flurstücks 6 wird als Grünfläche sowie als Fläche mit Bindung 

für Erhaltung von Bäumen und Sträuchern festgesetzt. Somit wird das gesetzlich geschützte 

Biotop erhalten und weiter als „Feldgehölz aus überwiegend heimischen Arte“ (Code: HGA) 

nach seinem Biotopwert bewertet. Die Gehölze sowie die Ruderalflur innerhalb der östlichen 

Teilfläche des Flurstücks 2 werden nicht mit einem Erhaltungsgebot festgesetzt und somit für 

den zu erwartenden Zustand nicht berücksichtigt.  

 

Die im Bebauungsplan als Verkehrsfläche festgesetzte Fläche wird als „Unbefestigter Weg“ 

(Code: VWA) bewertet.  

 

Die Bereiche des Masten bleiben durch die Verwirklichung des Bebauungsplans unbeeinträch-

tigt und werden weiter nach ihrem Biotopwert bewertet.  
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Abbildung 9: Lageplan Biotop- und Nutzungstypen Planung 
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Abbildung 10: Zeichenerklärung Lageplan Biotop- und Nutzungstypen Planung 

 

Es ergibt sich für den Geltungsbereich folgender Planwert:  

 

Biotoptyp Code 
Planwert je 

m² 

Flächengröße 

 in m² 
Planwert 

Devastiertes Grünland mit starken Narbenschäden 

(80% des Sonstiges Sondergebiet [unter den Modu-

len] abzüglich 3.000 m² für Stellplätze und Nebenan-

lagen sowie Ruderalflur) 

GSX 6 387.681 2.326.086 

Befestigter Platz 

(3.000 m² für Stellplätze und Nebenanlagen inner-

halb Sonstiges Sondergebiet)  

VPZ 0 3.000 0 

Devastiertes Grünland mit starken Narbenschäden 

(20% nicht überbaubare Fläche abzüglich GMA und 

abzüglich URA) 

GSX 6 43.879 263.274 

Mesophiles Grünland 

(Flächen außerhalb Baugrenzen sowie innerhalb Lei-

tungsrecht Freileitung) 

GMA 16 53.654 858.464 

Feldgehölz aus überwiegend heimischen Arten 

(innerhalb Flurstück 6) 
HGA 22 2.878 63316 

Ruderalflur, gebildet aus ausdauernden Arten 

(innerhalb Flurstück 2 sowie im Bereich Masten)  
URA 14 137 1.918 

Unbefestigter Weg 

(private Verkehrsfläche) 
VWA 6 36 216 

Summe = Planwert - – 491.265 3.513.274 

Tabelle 6: Ermittlung Planwert im Geltungsbereich  
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Es ergibt sich ein Planwert von 3.512.674 im Geltungsbereich des Bebauungsplans.  

 

Bilanzierung 

 

Die Bilanzierung der durch die Verwirklichung des Bebauungsplans zu erwartenden Eingriffe 

in Natur und Landschaft erfolgt durch die Bildung der Differenz zwischen Biotopwert und 

Planwert.  

 

  

   Planwert    3.513.274 

  -  Biotopwert    2.518.833 

 = Differenz              + 994.441 

 

Der Planwert ist größer als der Biotopwert. Somit verbleiben in der Summe der Grundbewer-

tung keine Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft, die auszugleichen sind.  

 

 

8.7 Biotopschutz 

 

Bestimmte Teile von Natur und Landschaft, die eine besondere Bedeutung als Biotope haben, 

werden nach § 30 BNatSchG gesetzlich geschützt. § 22 Abs. 1 Nr. 8 NatSchG LSA ergänzt die 

in § 30 Abs. 2 Satz 2 BNatSchG genannten gesetzlich geschützten Biotope um Hecken und 

Feldgehölze außerhalb erwerbsgärtnerisch genutzter Flächen.  

 

Handlungen, die zu einer Zerstörung oder einer sonstigen erheblichen Beeinträchtigung von 

gesetzlich geschützten Biotopen führen können, sind verboten (§ 30 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG). 

Die Verbote des § 30 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG gelten gemäß § 30 Abs. 2 Satz 2 BNatSchG 

auch für weitere von den Ländern gesetzlich geschützte Biotope. Dies betrifft die in § 22 Abs. 1 

Satz 1 Naturschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (NatSchG LSA) aufgeführten Biotope. 

 

Sofern die Beeinträchtigungen ausgeglichen werden können, kann gemäß § 30 Abs. 3 

BNatSchG auf Antrag eine Ausnahme zugelassen werden. Sind auf Grund der Aufstellung von 

Bebauungsplänen Handlungen im Sinne des § 30 Abs. 2 BNatSchG zu erwarten, kann auf An-

trag der Gemeinde über eine erforderliche Ausnahme oder Befreiung von den Verboten des 

§ 30 Abs. 2 BNatSchG vor der Aufstellung des Bebauungsplans entschieden werden (§ 30 

Abs. 4 BNatSchG).  

 

Die Feststellung der gesetzlich geschützten Feldgehölze außerhalb erwerbsgärtnerisch genutz-

ter Flächen soll nach Punkt 34.2 der Biotoptypenrichtlinie des Landes Sachsen-Anhalt (BTT-

RL LSA) gemeinsam von der unteren Naturschutzbehörde und der unteren Forstbehörde ge-

troffen werden.  

 

Feldgehölze 

 

Die innerhalb des Flurstücks 6 der Flur 12 innerhalb der Gemarkung Aderstedt mit Gehölzen 

bewachsene Fläche wird auf Grund ihrer Größe, Ausprägung sowie ihrem Arteninventar als 

gesetzlich geschütztes Biotop Feldgehölz mit einer Größe von ca. 2.878 m² eingestuft. Die 

Baumschicht wird von Robinien (Robinia pseudoacacia), Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) 

und Pappeln (Populus spec.) dominiert, die Strauchschicht wird überwiegend aus Gemeinen 
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Eschen (Fraxinus excelsior), Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus), Schlehen (Prunus spinosa) 

und Schwarzem Holunder (Sambucus nigra) gebildet.  

 

Gesetzlich geschützte Feldgehölze sind von gebietseigenen Laubholzarten dominierte Gehölz-

bestände der offenen Landschaft mit einer Größe von über 20 m². In Grenzfällen ist der Struk-

turreichtum oder die Ausbildung der Strauch- und Krautschicht für die Erfassung ausschlagge-

bend. 

 

Die im nordöstlichen Abschnitt des Geltungsbereiches des Bebauungsplans innerhalb des Flur-

stücks 2 der Flur 12 der Gemarkung Aderstedt mit Gehölzen bewachsene Fläche wird auf 

Grund der geringeren Bewuchsdichte und geringen Strukturvielfalt nicht als gesetzlich ge-

schütztes Biotop Feldgehölz eingestuft.  

 

Das gesetzlich geschützte Biotop Feldgehölz wird im Bebauungsplan mit einem Erhaltungsge-

bot festgesetzt. Verbote nach § 30 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG sind somit für das gesetzlich ge-

schützte Biotop Feldgehölze nicht zu erwarten. Ein Antrag auf Ausnahme im Sinne des § 30 

Abs. 3 BNatSchG ist deshalb nicht notwendig.  

 

 

8.8 Artenschutz 

 

Allgemeiner Artenschutz 

 

Nach § 39 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 BNatSchG ist es verboten, Bäume, Hecken, lebende Zäune, Ge-

büsche und andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden, auf 

den Stock zu setzen oder zu beseitigen. Deshalb ist das Roden von Gehölzen nur im Winter-

halbjahr in der Zeit vom 1. Oktober bis Ende Februar zulässig.  

 

Besonderer Artenschutz 

 

Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten  

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu be-

schädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten wäh-

rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Er-

haltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Ar-

ten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus 

der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören 

(Zugriffsverbote). 

 

Die Erforderlichkeit und ggf. der Umfang einer Artenschutzrechtlichen Untersuchung wurde 

mit der unteren Naturschutzbehörde des Salzlandkreises abgestimmt. Für den 

Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag sind auf den Ackerflächen neben dem Feldhamster die 

Feldlerche Zug- und Rastvögel zu untersuchen. Zusätzlich soll auf und entlang von nicht 

landwirtschaftlich genutzten Flächen das Vorhandensein der Zauneidechse untersucht werden.  
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9. Maßnahmen zur Verwirklichung 
 

Bodenordnung 

 

Maßnahmen der Bodenordnung sind nicht erforderlich und beabsichtigt. 
 

Entschädigungen 

 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes werden keine Entschädigungsansprüche im Sinne 

der §§ 39 bis 44 BauGB ausgelöst. Es entstehen Eigentümern und Nutzungsberechtigten keine 

Vertrauensschäden. 

 

Erschließung 

 

Die verkehrliche Erschließung des Geltungsbereiches ist über den ländlichen Weg „Weg zwi-

schen Landesstraße L 65 und Bullenstedt“ und die Landesstraße L 65 gewährleistet. Die Anlage 

zusätzlicher öffentlicher Verkehrsflächen ist nicht erforderlich. 

 

Ausgleichsmaßnahmen  

 

Für die Aufstellung des Bebauungsplans sind Ausgleichsmaßnahmen erforderlich.  

 

 

10. Wesentliche Auswirkungen 
 

Prüfung der Wirkung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen 

 

Nach dem Ziel 115 LEP LSA sind in der landesplanerischen Abstimmung von Photovoltaik-

Freiflächenanlagen deren Wirkung auf  

• das Landschaftsbild,  

• den Naturhaushalt und  

• die baubedingte Störung des Bodenhaushalts 

zu prüfen.  

Das Ergebnis dieser Prüfung wird in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst.  

 

Wirkung auf 

Landschaftsbild Naturhaushalt 
baubedingte Störung des  

Bodenhaushalts 

keine Überhöhung der Horizontlinie.  

Von A 14 und L 65 geringe Einsehbarkeit, da 

Hecken entlang A 14 und L 65 

Einsehbarkeit der Anlage vom nördlich 

angrenzenden Feldweg, dieser allerdings als 

Stichweg für die Erholung ohne Bedeutung 

Begrenzung der Höhe baulicher Anlagen 

(Module, Nebenanlagen) auf 4,0 m über 

Gelände begrenzt die Einsehbarkeit  

ein gesetzlich geschütz-

tes Biotop im Geltungs-

bereich (Feldgehölz);  

Vorkommen streng und 

besonders geschützter 

Arten nicht bekannt; aus-

schließlich intensiv ge-

nutzter Acker im Plange-

biet  

bisher im Flächennutzungs-

plan dargestellte Flächen für 

die Landwirtschaft; durch 

das Rammen der Halterun-

gen der Module in den Bo-

den kann es während der 

Bauphase in geringem Um-

fang zu Erschütterungen 

kommen   

Tabelle 7: Prüfung der Wirkung der Photovoltaik-Freiflächenanlage 
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Landschaftsbild 

 

Die Geländehöhe steigt in westliche Richtung von ca. 77 m ü. NHN auf ca. 102 m ü. NHN an. 

Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch die Errichtung der Photovoltaik-Freiflächen-

anlage werden durch die Festsetzung zur Oberkante baulicher Anlagen minimiert. Durch die 

im Gebiet des Bebauungsplans geplante Freiflächen-Photovoltaikanlage entstehen erhebliche 

Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes.  

 

Naturhaushalt 

 

Während der Bauarbeiten kann es durch Baulärm zu Störungen und Vertreibungen von Tieren 

kommen. Die Module der Freiflächen-Photovoltaikanlage sind nach der textlichen Festset-

zung 3.6 auf Verankerungen zu befestigen, die ohne Fundamente aus Beton in den Boden ge-

rammt werden. Dadurch sind durch die Errichtung der Freiflächen-Photovoltaikanlage keine 

vegetationsfreien Flächen zu erwarten.  

 

Während des Betriebs der Freiflächen-Photovoltaikanlage sind nach der textlichen Festset-

zung 3.1 ist auf dem Boden unter der Anlage ein biodiversitätsförderndes Pflegekonzept im 

Sinne des § 37 Abs. 1a Nr. 2 EEG anzuwenden. Das Ausbringen Dünge- und Pflanzenschutz-

mitteln ist im Sonstigen Sondergebiet im Gegensatz zum gegenwärtigen Zustand unzulässig, 

die Verwendung von Reinigungsmitteln ist nur zulässig, wenn diese biologisch abbaubar sind 

und die Verschmutzungen ohne den Einsatz der biologisch abbaubaren Reinigungsmittel nicht 

entfernt werden können (textliche Festsetzung 3.4). 

 

Die Unterkante von Einfriedungen muss zur Durchgängigkeit für Kleintiere einen Mindestab-

stand von 15 cm zur Geländehöhe aufweisen (textliche Festsetzung 3.2). Im Sonstigen Sonder-

gebiet SO sind auf mindestens 10% der Fläche der Anlage standortangepasste Typen von Bio-

topelementen anzulegen (textliche Festsetzung 3.3).  

 

Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen des Bodens durch Umlagerung ist nach der textlichen 

Festsetzung 3.5 im gesamten räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans eine Verände-

rung der Höhenlage der Geländeoberfläche unzulässig. Dadurch werden Staunässe und Boden-

verdichtungen vermieden. Eine Umlagerung von Boden im Bereich von Kabelgräben, befes-

tigten Wegen bzw. Stellflächen sowie Stellplätzen für Transformatoren, Wechselrichter, Ge-

bäude und möglichen Löschwassereinrichtungen bleibt von dieser Festsetzung unberührt und 

zulässig. 

 

In Zusammenwirken der textlichen Festsetzung 2.2, die die Unterkante der Module mit 0,6 m 

über Gelände festsetzt und der zulässigen Ost-West-Ausrichtung ist die Etablierung einer ge-

schlossenen Vegetationsdecke unter den Modulen nicht zu erwarten.  

 

Im Sonstigen Sondergebiet SO ist das anfallende Niederschlagswasser zu versickern (textliche 

Festsetzung 3.7). Stellplätze und Verkehrsflächen sind nur in teildurchlässiger Bauweise zuläs-

sig. Eine wasserdurchlässige Befestigung ist nur ausgeschlossen bei Fundamenten für Trafosta-

tionen und Löschwasserkissen (textliche Festsetzung 3.8). Diese beiden Festsetzungen dienen 

dem Schutz des Bodens vor Beeinträchtigungen durch Baumaßnahmen.  

 

Einige Vogelarten brüten zwischen den Gestellen der Module. Schneefreie Bereiche unter den 

Modulen werden im Winter von Vögeln als Nahrungsbiotope aufgesucht. Die Module werden 

von Vögeln als Ansitz- oder Singwarte genutzt. Insbesondere in ansonsten intensiv genutzten 
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Ackerlandschaften können sich Photovoltaik-Freiflächenanlagen zu wertvollen Lebensräumen 

für Vögel entwickeln.  

 

Auf den allgemeinen Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen nach § 39 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 

BNatSchG und das Verbot, Bäume, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und andere Gehölze in 

der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden, auf den Stock zu setzen oder zu 

beseitigen, wird bereits im Umweltbericht hingewiesen.  

 

Baubedingte Störung des Bodenhaushalts 

 

Bodenverdichtungen können durch den Einsatz schwerer Bau- und Transportfahrzeuge (Mate-

rialtransport, Erdarbeiten) – vor allem bei anhaltender Bodennässe – entstehen. Zu Bodenver-

dichtungen kann es durch die Anlage von Baustraßen oder Lagerflächen kommen. Wegen der 

räumlichen Lage unmittelbar entlang von einem vorhandenen Feldweg sind Baustraßen für die 

Errichtung der Freiflächen-Photovoltaikanlage nicht erforderlich.  

 

Eine Verlegung von Erdkabeln (Kabelgräben) und Geländemodellierungen zum Ausgleich von 

Unterschieden der Geländehöhe führt zu Bodenumlagerungen und -durchmischungen. Boden-

versiegelungen sind im Bereich von Fundamenten oder Betriebsgebäuden (z.B. Wechselrichter) 

zu erwarten. Diese baubedingten Störungen des Bodenhaushalts sind jedoch weitgehend unab-

hängig vom jeweiligen Anlagenstandort.  

 

Durch das Rammen der Halterungen der Module in den Boden kann es während der Bauphase 

in geringem Umfang zu Erschütterungen kommen 

 

Fazit 

 

Die Prüfung des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans im Hinblick auf die Wir-

kung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen auf das Landschaftsbild, den Naturhaushalt und die 

baubedingte Störung des Bodenhaushalts nach Ziel 115 LEP LSA ergibt keine grundlegenden 

Hindernisse für die Errichtung und den Betrieb einer Photovoltaik-Freiflächenanlage im Gebiet 

des Bebauungsplans.  

 

Umwelt 

 

Mit Ausnahme der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes konnten keine nennenswerte Ver-

änderungen des Umweltzustandes durch die Planung festgestellt werden. Auswirkungen auf die 

Umwelt durch die Planung sind in dem Kapitel 8.2 dargelegt. 

 

Städtebauliche Entwicklung 

 

Negative städtebauliche Auswirkungen für die Stadt Bernburg (Saale) sind durch die Festset-

zungen des Bebauungsplans nicht gegeben. Die Festsetzungen entsprechen der beabsichtigten 

städtebaulichen Entwicklung im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans.  

 

Verkehr  

 

Die Verwirklichung des Bebauungsplans im Bereich des festgesetzten Sondergebiets erzeugt 

nur in der Bauphase in geringem Umfang zusätzlichen Verkehr. Nachteilige Auswirkungen der 

Festsetzungen des Bebauungsplans auf den Verkehr sind nicht zu erwarten. Nach der 
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Errichtung der Freiflächen-Photovoltaikanlage wird das Plangebiet nur zu Wartungszwecken 

angefahren.  

 

Wirtschaft 

 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplans wird Baurecht geschaffen für die Errichtung einer 

Freiflächen-Photovoltaikanlage. Diese Anlage dient der Versorgung auch der Wirtschaft mit 

Energie. Somit wird die Wirtschaftskraft der Stadt Bernburg (Saale) gestärkt. 

 

Städtischer Haushalt 

 

Der Stadt Bernburg (Saale) entstehen durch die Aufstellung des Bebauungsplanes keine Kos-

ten.  

 

 

11. Flächenbilanz 
 

Die Flächenbilanz kann der folgenden Tabelle entnommen werden.  

 

Nutzungsart 

Flächengröße im  

Geltungsbereich des  

Bebauungsplans  

in ha 

Flächenanteil  

in % 

Sonstiges Sondergebiet SO 48,8351 99,41 

Straßenverkehrsfläche 0,0036 0,01 

Grünfläche 0,2878 0,58 

Gesamt 49,1265 100,00 

Tabelle 8: Flächenbilanz 
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